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US - Im Jubiläumsjahr des Kongresses wurde nicht nur auf ein Vierteljahr-
hundert Kongressgeschichte zurückgeschaut, sondern vor allem der Blick 
nach vorne gerichtet. Wie verändert die Digitalisierung die Wohnungswirt-
schaft und ihre Prozesse, mit welchen Lösungen erreicht man im digitalen 
Zeitalter die Mieter und welche Konzepte sind agil genug, um dem wei-
terhin großen Veränderungsdruck, dem die Wohnungswirtschaft und das 
Umfeld der Branche unterliegen, entsprechen zu können? Die Keynotes, 
spannende Fachvorträge und ein beeindruckender Galaabend waren die 
Basis für nachhaltigen Wissensaustausch und intensives Networking der 
Entscheider.
Der erste Tag mit seinem einleitendem Sportprogramm und dem Bayeri-
schem Abend bot wieder den mittlerweile traditionellen zünftigen Einstieg 
ins Networking. Dieses Mal wurde der erste Kongresstag mit einem impo-
santen 360°-Feuerwerk im Stadion der großen Olympiaschanze als Dan-
keschön für die langjährige Verbundenheit der Teilnehmer abgeschlossen. 
Den Start des Kongresses nutzte der Vorstandsvorsitzende der Aareon AG, 
Dr. Manfred Alflen, um eine Rückschau auf ein Vierteljahrhundert Techno-
logie- und EDV-Geschichte zu geben. Daten seien heutzutage das „neue 
Öl“ der Wirtschaft, betonte er. Share Economy, die Veränderung der Wirt-
schaft durch das „Teilen“ von Dienstleistungen und Gütern, der durch die 
Verbreitung des Smartphones getriebene digitale Lifestyle und schließlich 
die Perspektive des Internets der Dinge – all das bildet das Umfeld, in dem 

sich Mieter und ihre Vermieter neu orientieren müssen. Die Herausforde-
rung liegt darin, neue Konzepte und Lösungsangebote für diese Branche 
zu entwickeln und umzusetzen, so Dr. Alflen. Seine Vision ist die Aareon 
Smart World, die Eigentümer, Mieter, Partner und technische Geräte in 
den Immobilien miteinander vernetzt. Zeitgemäße Anwendungen aus der 
Cloud mit Rund-um-die-Uhr-Zugriff auch mit mobilen Endgeräten ist das 
Versprechen.
Im Anschluss an seine Rede nutzte ein ganzer Reigen an Rednern die Marke 
„25“, um unter der Moderation der Fernsehjournalistin Corinna Wohlfeil 
und Aareon-Direktor Michael Pfalzgraf einen Blick zurück, aber auch in die 
Zukunft zu werfen: Thomas Ortmanns, Mitglied des Vorstands der Aareal 
Bank AG, führte aus, wie sich sein Unternehmen für die Zukunft ausrichtet, 
um „überzeugende Qualität für morgen“ bieten zu können. Axel Gedasch-
ko, Präsident des GdW, mahnte in seinem Vortrag die Notwendigkeit stär-
kerer Forschungsaktivität der Wohnungswirtschaft an. Die Wichtigkeit der 
Datenströme war ebenfalls sein Theman. Er rückte vor allem die Notwen-
digkeit der Interoperabilität von Daten in den Vordergrund.
Der nächste Kongres findet vom 1. bis 3. Juni 2016 wieder in Garmisch-
Partenkirchen statt.�

Die Sieger im Wettbewerb um den DW-Zukunfts-
preis der Immobilienwirtschaft wurden am 
Galaabend geehrt. Bereits zum 12. Mal lobten 
die Fachzeitschrift DW Die Wohnungswirtschaft 
und die Aareon AG den Preis aus. Foto mit der 
Moderatorin Corinna Wohlfeil, den Preisträgern, 
der Jury und Axel Gedaschko, der als Schirmherr 
des Preises gratulierte

Weitere Informationen: 
www. aareon.com

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

25. Aareon Kongress

EinBlicke – Leben, Wohnen, Arbeiten  
in der Welt von morgen
Zukunftsvisionen standen im Fokus des 25. Aareon Kongresses Mitte 
Juni 2015 in Garmisch-Partenkirchen. Der Wirtschaftswissenschaftler 
Dr. Kjell A. Nordström, die Business-Querdenker Anja Förster und  
Dr. Peter Kreuz sowie UN-Klimabotschafter Felix Finkbeiner fungierten 
als Impulsgeber und regte zum Blick über den berühmten Tellerrand an. 
Das zentrale Thema waren die Herausforderungen und Chancen, die sich 
aus der Digitalisierung ergeben. Die Verleihung des DW-Zukunftspreises 
der Immobilienwirtschaft am Galaabend ist seit inzwischen 12 Jahren 
einer der Höhepunkte des Branchentreffs.



Der DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft 2015

Die Welt des Wohnens von morgen gestalten
Dass der DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft als Institution in der Branche gilt, konnte  
mit den diesjährigen Preisträgern wiederholt und eindrucksvoll bewiesen werden. Nicht nur die  
Ideen, mit denen sich die Unternehmen beworben haben, sondern auch die Atmosphäre während  
der Preisverleihung in Garmisch-Partenkirchen haben sehr beeindruckt. Die nächsten Jahre  
versprechen, spannend zu werden. 
  

THEMA DES MONATS
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In meiner Funktion als Schirmherr, die ich seit 
2011 innehabe, hat es mich besonders gefreut, 
gemeinsam mit der DW, der Aareon AG und der 
Jury unter der Leitung von Prof. Dr. Hansjörg 
Bach, den Zukunftspreis in seinem zwölften Jahr 
vergeben zu dürfen. Die Auszeichnung ist seit je-
her ein Spiegelbild für die Innovationskraft und 
die Vielseitigkeit der Wohnungswirtschaft und 
ihrer Partner. Seit 2004 standen Themen wie 
Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder Effizienz im 
Mittelpunkt. 
In diesem Jahr fand der Wettbewerb unter dem 
Motto „Wohnungsunternehmen gestalten die Welt 
von morgen“ statt. Schon der griechische Philo-
soph Epikur hat vor über 2.000 Jahren geäußert: 
„Wir dürfen nie vergessen, dass die Zukunft zwar 
gewiss nicht in unsere Hand gegeben ist, dass sie 
aber ebenso gewiss doch auch nicht ganz außer-
halb unserer Macht steht.” Wir sind also verpflich-
tet, nicht nur im Heute zu handeln, sondern auch 
das Morgen mitzugestalten. 
Wie die Menschen sich das Leben und Wohnen von 
morgen vorstellen, konnten wir bereits vor eini-
gen Jahren mittels zweier Studien – „Wohntrends 
2020” und „Wohntrends 2030” – herausfinden. 
Die Leitfragen lauten: Welches Wohnangebot wird 
auch in Zukunft den Herausforderungen des sich 
ständig wandelnden Marktes gerecht, und wie sind 
voraussichtlich die Wohnwünsche der Menschen 
in den nächsten Jahrzenten? Auch auf dem jähr-
lich stattfindenden WohnZukunftsTag des GdW 

Das Thema der Ausschreibung lautete 2015 „Wohnungsunternehmen  
gestalten die Welt von morgen”. GdW-Präsident und Schirmherr  
Axel Gedaschko verlieh den DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft  
auf dem Galaabend des Aareon Kongresses an die Repräsentanten der 
Unternehmen. Dort wurden die Filme über die Preisträger erstmalig gezeigt. 

FILME ÜBER DIE PREISTRÄGER

Sehen Sie die Filme über die 
Preisträger auch unter: 
www.haufe.de/immobilienNeubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Axel Gedaschko
Präsident des GdW
Berlin

WIR-Akademie
Wohnen im Revier

Anhalts Zukunft
Bitterfeld- 
Wolfen

Mikrolofts in
Villingen-
Schwenningen

werden diese spannenden Themen in Form von 
Workshops zu Kommunikation, Bauland, Baukos-
ten, Digitalisierung und schrumpfenden Städten 
diskutiert, so wie zuletzt am 1. Juli 2015. 
Denn sowohl demografische als auch technische 
Veränderungen beeinflussen den Wohnungsmarkt. 
Die vernetzte Gesellschaft, die sich im Zuge der 
voranschreitenden Digitalisierung immer weiter 
entwickeln wird, sowie Lebensentwürfe, die sich 
an Ökologie und Nachhaltigkeit ausrichten,  prä-
gen das Wohnen der Zukunft. Wohnungsausstat-
tungen, die den verschiedenen Lebenskonzepten 
gerecht werden, rücken dadurch stärker in den 
Mittelpunkt. 
Die diesjährigen Preisträger kommen ihrer Verant-
wortung nach, indem sie die verschiedenen Kompo-
nenten bedacht – und mit ihren Ideen und innova-
tiven Lösungsansätzen gezeigt – haben, wie gutes 
und sicheres Wohnen in Deutschland langfristig 
möglich gemacht werden kann. Mit einer Weiter-
bildungsinitiative eines Verbunds von Wohnungs-
unternehmen, einer kommunalen Wohnungsge-
sellschaft und einer Genossenschaft ist eine große 
Bandbreite vertreten. In diesem Jahr wurden die 
„Mikrolofts”, die „WIR-Akademie“ und das Projekt 
„Anhalts Zukunft“ prämiert. Mit den Mikrolofts der 
Genossenschaft Familienheim Schwarzwald-Baar-
Heuberg eG aus Villingen-Schwenningen konnte 
hochwertiger und weitgehend altersgerecht ge-
stalteter Neubau geschaffen werden. Die Häuser, 
die die kleinen Wohnungen beherbergen, wurden 
ohne die Kostentreiber Tiefgarage und Kellerräu-
me gebaut. So kann günstiger vermietet werden. 
Außerdem ist der Heizbedarf der BHKW-gespeisten 
KfW-70-Häuser sehr gering. Das Projekt hat nicht 
nur uns und die Jury überzeugt und begeistert, son-
dern auch bundesweit viel Aufsehen erregt.
Aus der Kooperation „WIR – Wohnen im Revier“, der 
zwölf kommunale und kommunalnahe Wohnungs-
unternehmen im Ruhrgebiet angehören, ging die 
WIR-Akademie hervor. Das unternehmensüber-
greifende Personalentwicklungsformat für Nach-
wuchskräfte fördert Methodenkenntnisse, Prä-
sentations- und Kommunikationsfähigkeiten. Die 
Vorteile der WIR-Kooperation werden mithilfe von 
Team- und Network-Building-Aktivitäten vermit-
telt. Die Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen  
mbH aus Bitterfeld-Wolfen gründete einen Cam-
pus als zentralen Ort des Gemeinwesens und der 
lebenslangen Bildung für alle Altersgruppen. So 
entstand eine einzigartige Kommunikationsplatt-
form für Schüler und Unternehmen. Dieser Ort 
des Austausches hilft, den betrieblichen und woh-
nungswirtschaftlichen Nachwuchs in der Region 
zu sichern.
Wie bereits eingangs gesagt: Auch die nächsten 
Jahre versprechen interessant zu werden.�  
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WIR-Akademie – Unternehmensübergreifende  
Nachwuchsförderung im Revier
„Einer für alle, alle für einen“ ist ein viel zitierter Schwur. Im „Pott“ Deutschlands braucht man  
weder den Teamgeist zu beschwören noch an diesen zu appellieren. Wie tief das „Wir-im-Revier-Gefühl“ 
verankert ist, wird auch an der Wohnungswirtschaft deutlich. Zwölf Wohnungsunternehmen haben sich 
zusammengetan, um eine gemeinsame Strategie gegen den drohenden Fachkräftemangel zu entwickeln: 
Sie gründeten die WIR-Akademie. Dafür erhielten sie den diesjährigen DW-Zukunftspreis.

„Eine innovative, nachhaltige Personalentwick-
lung, die auch Synergien schafft“, ist das bis heute 
bestimmende Leitmotiv der WIR-Akademie. Die 
Zielsetzung: Qualifizierten und engagierten Mitar-
beitern die Möglichkeit zu geben, sich individuell 
weiterzuentwickeln und ihnen in den Wohnungs-

unternehmen langfristig eine berufliche Perspek-
tive im Ruhrgebiet zu geben. 

So funktioniert das Konzept
Jedes Jahr wählen die zwölf Wohnungsunter-
nehmen, die sich im WIR-Verbund zusammenge-
schlossen haben, aus ihren eigenen Reihen junge, 
motivierte Potenzialträger im Alter von 20 bis 30 
Jahren aus und laden diese dazu ein, an der WIR-
Akademie ihre Kompetenzen gezielt zu erweitern. 
Im Schnitt kommen so zwischen einem und rund 
zwei Dutzend Talente zusammen, die sodann über 
einen Zeitraum von knapp drei Monaten in kleinen 
Teams an einer konkreten Aufgabenstellung arbei-
ten. Am Ende dieser Zeit wählt eine Jury das beste 
Konzept aus. Der besondere Clou daran ist: Mit der 
Prämierung stehen auch zugleich die Akteure fest, 
die im Folgejahr die Umsetzung verantworten. Die 
Idee dahinter ist, nicht nur die so genannten Soft-
Skills der Akademie-Teilnehmer zu schulen - wie 
z. B. Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und 
Organisationsfähigkeit. Vielmehr steht auch die 
Stärkung der Fach- und Methodenkompetenz im 
Fokus. 
Die Teilnehmer durchlaufen an der Akademie da-
her verschiedene Phasen, in denen sie entweder 
in ihrem Team oder eigenverantwortlich arbeiten. 
Unterstützung erfahren sie dabei stets durch ver-
sierte Trainer und Coachs, die ihnen über die ge-
samte Laufzeit zur Verfügung stehen. So entsteht 
eine Mixtur aus Coachingeinheiten für die Team-
arbeit und individuellen Persönlichkeitstrainings. 
Sogar ein Präsentationstraining vor der Kamera 
ist Bestandteil des Qualifizierungsprogramms. 
Jeder Teilnehmer wird also in unterschiedlichen 
Zusammenhängen zielgerichtet gefördert. Das 

THEMA DES MONATS

Alexandra May
freie Journalistin
Wiesbaden

Dirk Miklikowski, Mitglied des Vorstands WIR e.V., und Tanja Hahn, Leiterin des  
Arbeitskreises Personal und Prozesse, bei der Preisverleihung zwischen Axel Gedaschko 
und Prof. Hansjörg Bach
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abwechslungsreiche Lernprogramm ist die Er-
folgsformel des Konzepts. Denn durch das Wech-
selspiel von Lerninhalten, Coachingsessions und 
fachlichen Impulsen spüren die Teilnehmer schnell 
Fortschritte, trainieren das Zusammenarbeiten 
in interdisziplinären Teams, arbeiten an ihren 
Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten 
und lernen stichhaltige sowie nachvollziehbare 
Konzepte zu entwickeln.
Neben den sehr arbeits- und lernintensiven Phasen 
gibt es zudem Zeitfenster, in denen der lockere 
Austausch und die persönliche Netzwerkbildung 
im Fokus stehen. Ob gemeinsamer Kochkurs mit 
anschließendem Abendessen, Kartfahren - als 
Gegenpol zum Arbeiten an der Akademie erlebt 
jeder Jahrgang sein eigenes Überraschungsevent. 
Den eigentlichen Höhepunkt des mehrmonati-
gen Trainierens und Arbeitens bildet schließlich 
die Präsentation der Ergebnisse vor der Jury. Am 
Vormittag dieses besonderen Tages erhalten die 
Teams noch allerletzte Tipps für ihre Präsentation 
und Empfehlungen zum Stressabbau, bevor sie am 
Nachmittag vor dem Entscheidungsgremium ihren 
großen Auftritt haben. 
Die interdisziplinär besetzte Jury besteht aus den 
jeweiligen Gastdozenten, Geschäftsführern der 
WIR-Gruppe und den Mitgliedern aus dem WIR-
Arbeitskreis „Personal und Prozesse“. Und obwohl 
die Teilnahme an der Akademie für jeden bereits 
eine Auszeichnung an sich darstellt, werden die 
drei besten Arbeiten von der Jury noch prämiert. 

Aktuelle, relevante Themen
Das von den Teilnehmern zu bearbeitende Thema 
wird jedes Jahr neu definiert. Fest steht nur, dass 
es sich um eine Aufgabenstellung handeln muss, 
die für die Wohnungswirtschaft - insbesondere für 
die Unternehmen im Ruhrgebiet - eine Relevanz 
haben muss. So hatten die ersten Teilnehmer der 
2012 gestarteten Akademie die Aufgabenstellung, 
Konzepte zum Thema „Corporate Social Respon-
sibility“ zu entwickeln. Die folgenden Jahrgänge 
entwickelten Konzepte für „Nahversorgung im 
Quartier“ und „Kulturübergreifendes Arbeiten“. In 
diesem Jahr geht es um den „Umgang mit Flücht-
lingen in der Stadt“.
Die zwölf Wohnungsunternehmen im Ruhrgebiet, 
die sich in der WIR-Kooperation zusammenge-
schlossen haben, sind unterschiedlich groß. Von 
einer Gesellschaft mit rund 1.300 Wohnungen 
bis zu einer mit mehr als 18.000 Einheiten im 
Portfolio ist alles dabei. Zusammen beschäftigen 
sie über 900 Mitarbeiter und 60 Auszubildende. 
Wer jetzt annimmt, die kleineren in der Runde 
hätten möglicherweise das Nachsehen, der irrt: 
Denn jedes Unternehmen hat gleichermaßen die 
Möglichkeit, seine Nachwuchskräfte in mehreren 

Entwicklungsfeldern über einen mehrmonatigen, 
zusammenhängenden, interdisziplinären Prozess 
zu entwickeln. Dadurch, dass die Kosten von al-
len geschultert werden, ist das Budget für diese 
Qualifizierungsmaßnahme für jedes Unternehmen 
vergleichsweise überschaubar. Die meisten Mit-
gliedsunternehmen könnten ein derart aufwen-
diges Personalentwicklungsformat im Alleingang 
kaum stemmen. 
Jedes Jahr übernimmt ein anderes Unternehmen 
der WIR-Kooperation die Patenschaft und stellt 
damit den Gastgeber der Akademie. Die Inhalte, 
die im aktuellen Akademie-Jahrgang auf der Agen-
da stehen, werden von den beteiligten Coachs, der 
Leiter des Arbeitskreises „Personal und Prozesse“ 
sowie den verantwortlichen Ansprechpartnern des 
Patenunternehmens vorbereitet und festgelegt.

Langer Atem und viel Leidenschaft
Die Resonanz auf die WIR-Akademie ist durchweg 
positiv und lässt daher den Rückschluss zu: „Zur 
Nachahmung empfohlen.“ Gleichwohl braucht es 
viel Herzblut, Leidenschaft und Engagement, bis 
alle Akteure zusammen an einem Tisch sitzen und 
sich darüber einig werden, dass man ein unterneh-
mensübergreifendes Personalentwicklungsformat 
auf den Weg bringen und mit Leben füllen möchte. 
So gesehen, ist der zeitliche Vorlauf von einem 
Jahr, den es gebraucht hat, um die WIR-Akademie 
aus der Taufe zu heben, geradezu rekordverdäch-
tig. 
Ohne gut funktionierendes Netzwerk, ein ausge-
prägtes WIR-Gefühl und ein exzellent ausgear-
beitetes Konzept wäre dies sicherlich nur schwer 
möglich gewesen.�

Gruppenarbeit und Einzelarbeitsphasen

Abschlusspräsentation der Gruppen vor allen Teilnehmern, der Jury  
und Vertretern der einzelnen WIR-Unternehmen
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Mirkolofts – so geht preiswert gut wohnen
Die Nachfrage nach preiswertem Wohnraum in den Wachstumskernen übertrifft das Angebot und  
macht gerade in den Städten ein konzertiertes Handeln erforderlich: Es muss mehr gebaut werden.  
Doch wie baut man preisgünstig, wenn die Grundstückspreise hoch sind und die zu erfüllenden Auflagen  
immer mehr werden? Eine Genossenschaft in Villingen-Schwenningen liefert mit ihrem praxiserprobten 
Mikroloft-Konzept die Antwort und erhielt dafür den DW-Zukunftspreis. 

Gentrifizierung ist keineswegs ein Prozess, der 
sich nur in den Großstädten abspielt. Auch in 
Villingen-Schwenningen hat der sozioökonomi-
sche Strukturwandel eingesetzt. Dabei sieht sich 
die Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg eG 

selbst mit in der Verantwortung. Denn sogar in 
der baden-württembergischen Kreisstadt müssen 
alte, nicht mehr sanierungsfähige Gebäude ersetzt 
werden. Und neu bauen ist kostenintensiv. Dabei 
bildet der Erwerb von Grund und Boden längst 
nicht mehr die teuerste Position in der Investi-
tionsrechnung. 
Den Löwenanteil nehmen inzwischen die Bau-
werks- und Nebenkosten ein. Diese haben seit 
2000 um mehr als 19 % zugelegt. Zu den preistrei-
benden Faktoren zählen unter anderem die stete 
Verbesserung der Energieeffizienz neuer Gebäude 

sowie verschärfte Regelungen zum Brand- und 
Schallschutz. Hinzu kommen noch länderspezifi-
sche steuerliche und baurechtliche Vorgaben, die 
seit 2000 mit einem Plus von rund 11 % zu Buche 
schlagen. Nach einer aktuellen Studie „Kosten-
treiber Wohnungsbau“ des Verbändebündnisses 
Wohnungsbau haben sich die Gestehungskosten 
seit 2000 um mehr als 39 % erhöht.1 
Konkret bedeutet das: Für ein Mehrfamilienhaus 
müssen für die Kostengruppe 100-700 nach DIN 
276 nunmehr 3.080,- €/m2 aufgewendet werden 
statt 2.029,- €.

Alexandra May
freie Journalistin
Wiesbaden

THEMA DES MONATS

Prototyp der Mikrolofts in Villingen- 
Schwenningen - fertiggestellt im Mai 2014
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Komplexität reduzieren, Kosten senken
Weil sich Vorschriften, Normen und Auflagen 
nun mal nicht beeinflussen lassen, bleibt nur ein 
Weg, die Baukosten zu reduzieren: Man muss die 
Prozesse optimieren. Und zwar bereits in der 
Planungsphase. Genau da setzt das Konzept der 
Mikrolofts an. Im Bewusstsein der Schwierigkeit 
der Aufgabe, hat die Familienheim Schwarzwald-
Baar-Heuberg eG die unterschiedlichsten Exper-
ten an einen Tisch geholt: Dazu zählten die erfah-
renen Architekten Gerhard Janasik und Manfred 
Schneider. Komplettiert wurde die Runde durch 
Bauingenieure, Statiker, Gebäudetechniker und 
Energieplaner. 
Die Zielsetzung hat die Genossenschaft vorge-
geben: ein neues Konzepthaus zu entwickeln, 
das maximalen Wohnkomfort und eine moderne 
Ausstattung zu einem günstigen Mietpreis ermög-
licht. Konkret bedeutet das: Die Kaltmiete sollte 
unterhalb 7,- €/m2 liegen. Die „6“ musste also 
vor dem Komma stehen. Denn auch in Villingen-
Schwenningen liegen die Mietpreise im Neubau 
mittlerweile zwischen 8,- und 9,- €/m2. 
Was zunächst nach der Quadratur des Kreises 
klingt, ist dem Expertenzirkel nach einem Jahr 
intensiver Zusammenarbeit schließlich geglückt. 
Den Teilnehmern wurde schnell klar, dass eine 
effiziente Verzahnung sämtlicher Gewerke den 
größten Hebel zur Kosteneinsparung darstellt. Des 
Weiteren wirkt sich der Verzicht auf ein Treppen-
haus, die Reduzierung von Leitungssträngen auf 

ein Minimum und die Festlegung einheitlicher 
Fenstergrößen kostensenkend aus. Die Ergebnisse 
der arbeitsintensiven Planungsrunden mündeten 
schließlich in das Mikroloft-Konzept. Ein „cleve-
rer“ Gebäudetyp, der ohne Satteldach, Keller und 
Technikräume auskommt. Statt Tiefgarage gibt 
es Carports. Die Mikrolofts lassen sich als 2- bis 
5-Geschosser realisieren. Den Fahrstuhl gibt es 
nur ab drei Geschossen. 
Ob übereinander, nebeneinander oder hinterei-
nander - selbst Laien gelingt es, die Baukörper 
problemlos der jeweiligen Grundstückssituation 
bebauungsplankonform anzupassen. Einen Ar-
chitekten braucht es dazu nicht mehr, denn das 
Mikroloft entsteht in modularer Bauweise mit 
ständiger Wiederholung identischer Maßeinheiten 
und einer inwändig offenen Bauweise. Der Ener-
gieeffizienzstandard KfW 70 sorgt für niedrige 
Nebenkosten.

Kompakt und trotzdem top
Die kompakten Wohnungsgrundrisse mit einer 
Größe von 50 bis 65 m2 sind hochwertig ausge-
stattet. Jede Wohnung hat einen großzügigen 
Balkon, Parkettböden, eine hochwertige Elek- 
troausstattung sowie zwei Abstellräume. Zum Ba-
sispaket gehören zudem eine bodengleiche Dusche 
mit zeitgemäßen Armaturen und Thermostatre-
gelung. Der besondere Clou: Die Wohnungen sind 
zu 50 % schwellenfrei und lassen sich bei Bedarf 
sogar rollstuhlgeeignet konfigurieren. Mit ihrer 
puristischen Industriearchitektur sehen die Mik-
rolofts obendrein auch noch sehr schick aus. Und 
der Mietpreis? 6,43 €/m2! 

In Bestlage günstig wohnen
„Einfach schön wohnen“, der Slogan der Famili-
enheim Schwarzwald-Baar-Heuberg in Villingen-

Schwenningen ist für die Baugenossenschaft Ver-
sprechen und Verpflichtung zugleich. Es versteht 
sich daher fast von selbst, dass die Mikrolofts nicht 
in unliebsamen Randlagen errichtet werden, 
sondern dort, wo jeder gerne wohnen möchte: 
in Bestlage. Die ersten acht Einheiten, mit denen 
die Baugenossenschaft an den Start ging, sind im 
wahrsten Sinne des Wortes „weggegangen wie 
warme Semmeln“. 

So geht es weiter
Und weil das Interesse an diesem Wohnungstyp 
auch an anderen Standorten in der Region enorm 
ist, ließ der offizielle „Rollout“ nicht lange auf 
sich warten. Anfang dieses Jahres fiel in Bad 
Dürrheim der Startschuss für den ersten großen 
Bauabschnitt mit 35 Einheiten. Dort werden die 
Mikrolofts allerdings auf ausdrücklichen Wunsch 
des Gemeinderats mit einer Tiefgarage gebaut. 
Auch eine 90-m2-Penthouse-Wohnung mit Dach-
terrasse wird es bei diesem Bauvorhaben geben. 
Anscheinend kommen Architektur und Konzept so 
gut an, dass jetzt auch Gutverdiener das Wohn-
konzept hip finden, das eigentlich für Menschen 
entwickelt worden ist, die auf dem freien Markt 
mit ihrem zur Verfügung stehenden Budget nur 
schwer fündig werden. Das spricht für die Ex-
pertenrunde, die das Konzept entwickelt hat. 
Der Coolness-Faktor, den die Mikrolofts für Nor-
mal- bis Gutverdiener haben, wird dann eher zum 
Risikofaktor, wenn das Konzept mehr und mehr 
auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten wird. Denn 
der ursprüngliche konzeptionelle Ansatz, soziale 
Ungleichheiten zu minimieren, wird mit dieser 
Zielgruppe konterkariert.  �
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1 �„Wohnungsbau-Studie 2015“ Verbändebündnis 
Wohnungsbau

Sebastian Merkle, geschäftsführender Vorstand und Azubi Jan Halbherr 
zwischen Axel Gedaschko und Prof. Hansjörg Bach
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DW-Zukunftspreisträger 2015

Anhalts Zukunft – Mitteldeutsche Lern- und Erlebniswelt
Die Region Bitterfeld-Wolfen steckt voller Potenziale, sieht sich aber auch vor große Herausfor- 
derungen gestellt. Impulse zur Gestaltung der Zukunft, kommen auch aus der Wohnungswirtschaft.  
So gab die Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH (WBG) die Initialzündung für die Netzwerk- 
initiative „Anhalts Zukunft - Mitteldeutsche Lern- und Erlebniswelt“, die dieses Jahr an den Start ging und 
zu den Preisträgern des DW-Zukunftspreises der Immobilienwirtschaft 2015 zählt.

Es gibt Statistiken, die tun regelrecht weh. Das 
gilt insbesondere für die Fälle, in denen das Zah-
lenwerk jedweden Zweifel an einer manipulativen 
Darstellung kategorisch ausschließt. Die Entwick-
lung der Einwohnerzahl von Bitterfeld-Wolfen ist 
so ein Fall. Innerhalb von 25 Jahren hat sich die 
Bevölkerung um mehr als 40 % verringert. Diame-
tral dazu entwickelt sich das Durchschnittsalter, 
das mit fast 49 Jahren zu den höchsten Durch-

schnittswerten in Deutschland zählt. Alterung 
und Schrumpfung lassen sich nicht schönreden.
In den nächsten Jahren scheidet ein Drittel der 
heutigen Arbeitskräfte in Bitterfeld-Wolfen aus 
dem aktiven Arbeitsleben aus. Dafür müssen neue 
nachrücken. Der Anteil der potenziellen Nach-
wuchskräfte macht jedoch gegenwärtig nur 11 % 
der Bevölkerung aus. Auch der Abwanderungs-
prozess ist noch nicht gestoppt. Die ansässigen 
Unternehmen sehen deshalb in puncto Fachkräfte-
sicherung einen erhöhten Handlungsbedarf. Denn 
59 % planen in den nächsten Jahren Erweiterungs- 
oder Modernisierungsinvestitionen. Das ergab 
eine Befragung der Wirtschaftsakteure vor Ort, 
die die Stadt im Sommer 2014 durchgeführt hat. 
Und weil Pläne umgesetzt werden wollen, wenn 

man sich im Wettbewerb behaupten will, braucht 
es Arbeitnehmer, mit denen man die anstehenden 
Aufgaben stemmen kann.
Bitterfeld und Wolfen, die 2007 fusionierten, sind 
traditionelle Chemiestandorte, die heute noch 
ökonomische Kraft entfalten: Auf dem 1.200 ha 
großen Chemiepark haben sich namhafte, darunter 
auch börsennotierte Unternehmen angesiedelt, 
die inzwischen zusammen rund 11.000 Arbeitneh-
mer beschäftigen. Auch die Solarbranche gilt als 
ein wichtiges Standbein, weswegen man der Stadt 
gerne mal den Beinamen „Solar Valley“ verpasst. 
Eine zukunftsträchtige Branchenstruktur ist die 
Grundvoraussetzung, Fachkräften Arbeitspers-
pektiven zu bieten. Eine der zentralen Aufgaben 
der Standortsicherung besteht deshalb einerseits 

2007 wurde das neue Rathaus von Bitterfeld-Wolfen in einem ehemaligen Industriegebäude eingerichtet. 2013 wurde mit der Sanierung des letzten 
Bauabschnitt begonnen, der den Grundstein für das Projekt „Anhalts Zukunft – Mitteldeutsche Lern- und Erlebniswelt“ legte

THEMA DES MONATS
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darin, Kindern und Jugendlichen ein umfassendes 
Bild von den vielen beruflichen Möglichkeiten am 
Standort Bitterfeld-Wolfen zu geben. Anderer-
seits geht es auch darum, die Menschen an ihrem 
Wohnort stärker in die Gestaltung der Zukunft der 
Stadt einzubinden und die Identifikation mit ihrer 
Region als Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig zu 
festigen. Das innovative, interdisziplinäre Konzept 
„Anhalts Zukunft - Mitteldeutsche Lern- und Er-
lebniswelt“ ist genau für die beiden Aufgabenstel-
lungen konzipiert worden.

Drei Bausteine ergeben eine gute Sache
Schulen, Hochschule, Bildungseinrichtungen 
sowie Gründer- und Technologiezentren, Wirt-
schaftsunternehmen, städtische Gesellschaften 
und auch die Stadt selbst haben sich mit der WBG 
zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, um 
das Pilotprojekt „Anhalts Zukunft - Mitteldeut-
sche Lern- und Erlebniswelt“ 2014 gemeinsam 
aus der Taufe zu heben. Dort, wo früher einmal die 
größte Filmfabrik Europas residierte, findet seit 
diesem Jahr die „Zukunft Anhalts“ statt - genau-
er genommen in dem frisch sanierten Westflügel 
des neoklassizistischen Gebäudes, das die WBG im 
März 2008 erworben hat. 
Drei Teilbereiche, die unterschiedlicher nicht sein 
können, füllen die Räumlichkeiten samt Außen-
bereich nunmehr mit neuem Leben. So gibt es 
zum einen die namensgleiche „Lern- und Erleb-
niswelt“, die für Hochschulen und Unternehmen 
Flächen bereithält, auf denen sie sich nicht nur 
präsentieren dürfen, sondern vor allem Kinder und 
Jugendliche ganz konkret zu interaktiven Experi-
menten einladen und u. a. an die vielen Facetten 
der Wohnzukunft heranführen. So kann man im 
Außenbereich beispielsweise selbst ausprobieren, 
wie regenerative Energieerzeugung und -spei-
cherung funktioniert. In dem Energiepark gibt es 
Windmühlen, Strommaste und dergleichen mehr. 
Alles zum Anfassen und Ausprobieren, denn Spaß 
und Spiel stehen in der „Lern- und Erlebniswelt“ 
im Fokus. Hier knallt, knistert und kracht es, bis 
es plötzlich „klick macht“ im Kopf und die Kinder 
und Jugentlichen begreifen, dass die reale Welt 
der Physik, Mathematik und Chemie abseits des 
Schulbuchs eigentlich eine ganz spannende ist.
„Lernen durch Tun“ beschreibt das Motto der 
Kids Company, dem zweiten Bereich der Mit-
teldeutschen Lern- und Erlebniswelt. Dort 
können sich Kinder in ihrer eigenen richtigen 
Mini-Firma bzw. Fabrik selbst erfahren und ihre 
Talente entdecken, die sie für sich zuvor beim 
Berufsmonopoly herausgefunden haben. Ob dem 
auch so ist, können sie dann unter realen Wirt-
schaftsbedingungen ausprobieren. Für jeden 
ist etwas dabei: Ob als Chef, Entwickler in den  

Garagenwerkstätten oder Produzent - es braucht 
viele engagierte Köpfe, um unternehmerisch et-
was voranzubringen. Ganz nebenbei machen sie 
sich spielerisch mit verschiedenen Berufsfeldern 
vertraut, können mit Firmen direkt ins Gespräch 
kommen und die beruflichen Perspektiven der 
Stadt kennenlernen. Auch im Entdecker-Café 
machen die Kids alles selbst, vom Schnibbeln 
übers Kochen bis zum Servieren. Und weil im 21. 
Jahrhundert ohne digitale Medien nichts mehr 
vorstellbar ist, gibt es eine passende App dazu, 
in der einen das Maskottchen Lea mit den vielen 
Möglichkeiten der „Lern- und Erlebniswelt“ ver-
traut macht.
Der dritte Baustein der Mitteldeutschen Lern- und 
Erlebniswelt trägt die Überschrift „Leben 2050“. 
Es ist die Schnittstelle zwischen Wohnungsunter-

nehmen, branchennahe Unternehmen, Start-ups 
und den Besuchern, die dazu eingeladen sind, sich 
mit ihren Ideen und Vorstellungen in die Lebens- 
und Wohnwelt der Zukunft einzubringen. 
Die begleitende Dauerausstellung „Wie sieht un-
ser Leben im Jahr 2050 aus?“ fungiert dabei als 
Anlaufstelle und Ort der Inspiration. Dort wer-
den unterschiedliche Visionen vom Wohnen in 
der Zukunft transportiert. Durch den Austausch 
mit den Besuchern und den Input, den man durch 
zukunftsweisende Technologien erhält, entsteht 
ein Informationspool, der Wohnungs- und Wirt-
schaftsunternehmen, Mietern und privaten Ver-
mietern gleichermaßen zugutekommt und über 
die Stadtgrenzen hinaus die Botschaft verkündet: 
„Die Zukunft des Wohnens hat in Bitterfeld-Wolfen 
heute schon begonnen.“ �

Emily Hoffmeier, Abteilungsleiterin Technik, und Jürgen Voigt, Geschäftsführer der Wohnungs- 
und Baugesellschaft Wolfen mbH, zwischen Axel Gedaschko und Prof. Hansjörg Bach

Leben 2050 - Kooperation mit Hochschulen: Diese Ausstellung dreht sich um zukunfts-
weisendes Wohnen und vermittelt neue Entwicklungen und Erkenntnisse
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Bilanz- und Steuerwissen –  
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW

Revisionssichere Archivierung 
In vielen Wohnungsunternehmen erfolgt die Verarbeitung, Nutzung und Archivierung aller anfallenden 
Dokumente noch auf konventionellem Wege, in Papierform. Nur wenige Unternehmen haben bisher den 
Schritt gewagt, Dokumente elektronisch zu archivieren und zu verwalten. Das Steuervereinfachungsgesetz 
vom 1. November 2011 erleichtert die Archivierung von Rechnungsbelegen. Ein Wechsel zum digitalen 
Archiv wird für Wohnungsunternehmen attraktiv.

Der Begriff „elektronische Archivierung“ wird oft 
auch im Zusammenhang mit „Enterprise Content 
Management“ (ECM) oder „Dokumentenmanage-
ment“ (DMS) benutzt. Im allgemeinen Sprachge-
brauch hat sich aber der Begriff „elektronische 
Archivierung“ verbreitet. Es ist weder im steuer- 
lichen noch im handelsrechtlichen Zusammen-
hang sinnvoll, unterschiedliche Begriffe für die 
gleichen Vorgänge zu benutzen. Der Begriff der 
elektronischen Archivierung wird in den meisten 
Fällen als Synonym für die digitale Speicherung 

von Dokumenten verwendet. Um eine einheitliche 
Sprachregelung zu verwenden, bieten sich folgen-
de Definitionen an (siehe Kasten unten):

Elektronische Langzeitarchivierung
Für die Langzeitarchivierung gibt es keine zeitli-
chen Vorgaben, allerdings sind nach einem Zeit-
raum von mehr als zehn Jahren wegen der kurzen 
Innovationszyklen in der Informationstechnologie 
Veränderungen zu erwarten, die sich negativ auf 
die elektronische Langzeitarchivierung auswirken 
können. 
Der Prozess der Archivierung sollte so gestaltet 
werden, dass die Aufbewahrung und Lesbarma-
chung der Unterlagen auch für lange Zeiträume 
sichergestellt werden kann. Als geeignete For-
mate für die langzeitige Aufbewahrung haben sich 
„TIFF“ oder „PDF-A“ etabliert.

Gesetzliche Vorschriften 
Die wesentlichen gesetzlichen Vorschriften sind 
im Handelsgesetzbuch (HGB) in den §§ 238, 239 
und 257 sowie in der Abgabenordnung (AO) in den  
§§ 146, 147 und 200 enthalten. Die „Grundsätze zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elek-
tronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ 
vom 14. November 2014 (in Kraft seit 1. Janunar 
2015) ersetzen die „Grundsätze zum Datenzugriff 
und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ (GdPDU, 
in Kraft seit 1. Januar 2002) und die „Grundsätze 
ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungs-
systeme“ (GoBS, in Kraft seit 14. Dezember 1995). 
Die Regelungen der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung (GoB) behalten weiterhin ihre Gültig-
keit. Zu den archivierungspflichtigen Dokumenten 
zählen auch E-Mails, wenn der Inhalt einer E-Mail 
einen Handelsbrief (§ 257 Abs. 2 HGB) darstellt. 
Wichtig ist für alle archivierten Dokumente, dass 
unter steuerlichen Gesichtspunkten eine maschi-
nelle Auswertung möglich sein muss.

Einführung eines Archivsystems
Leitlinien für eine revisionssichere Archivierung
Bei der Einführung eines Archivsystems sind ne-
ben den gesetzlichen Grundlagen auch weitere 
Gesichtspunkte zu beachten. Als Leitlinie für eine 
revisionssichere Archivierung hat der Verband 
„Organisations- und Informationssysteme e. V.“ 
zehn Merksätze formuliert, die bei der Nutzung ei-
nes Archivsystems erfüllt sein müssen (und die im 
Kasten auf Seite 59 dargestellt sind). Die in Klam-
mern angegebenen Begriffe (fett gedruckt) geben 
Hinweise auf entsprechende Anforderungen, die aus 
dem HGB und den GoBD abgeleitet werden können. 
Aus Sicht der Wirtschaftsprüfung werden gleich-

Hartmut Eßl
Spezialist für IT-Prüfungen
VdW südwest

Elektronische Archivierung: Die elektronische Archivierung ist die daten-
bankgestützte, langzeitige, sichere und unveränderbare Aufbewahrung von 
Informationen, die jederzeit reproduzierbar sein müssen.

Elektronische Langzeitarchivierung: Unter der elektronischen Langzeitar-
chivierung versteht man die Aufbewahrung digitaler Informationen über einen 
Zeitraum von mehr als 10 Jahren.

Revisionssichere elektronische Archivierung: Die revisionssichere elektro-
nische Archivierung ist die Aufbewahrung von digitalen geschäftsrelevanten 
Informationen, die den gesetzlichen Anforderungen des HGB, der Abgabenord-
nung und der GoBD (vormals GoBS) hinsichtlich der sicheren und ordnungs-
mäßigen Aufbewahrung von Geschäftsdokumenten und den vorgeschriebenen 
Aufbewahrungsfristen entsprechen.

BEGRIFFSDEFINITION
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lautende Anforderungen in der Stellungnahme zur 
Rechnungslegung des IDW: „Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung beim Einsatz elektronischer 
Archivierungsverfahren“ (IDW RS FAIT 3) formuliert 
und Methoden aufgezeigt, wie die Anforderungen 
erfüllt werden können.

Der Archivierungsprozess
Beim Archivierungsverfahren können grundsätz-
lich zwei Verfahren unterschieden werden, das 

analoge Verfahren und das elektronische Verfah-
ren. Für die elektronische Archivierung kommt 
nur das elektronische Verfahren in Frage, wie es 
in der Abbildung oben verdeutlicht wird.
Bei dem elektronischen Verfahren wird zwischen 
dem NCI-Format (Non Coded Information, bild-
liche Wiedergabe) und dem CI-Format (Coded 
Information, inhaltliche Wiedergabe) unter-
schieden. Papierdokumente werden häufig im 
NCI-Format erfasst, wenn bei Papierdokumenten 

eine Schrifterkennung (OCR oder Optical Charac-
ter Recognition) stattfindet, dann handelt es sich 
um ein CI-Format. Für im System erzeugte Doku-
mente, wie Ausgangsrechnungen, Bestellungen 
oder Auftragsbestätigungen, können beide Ver-
fahren zum Einsatz kommen.

Ordnungsmäßigkeit 
des Archivierungsprozesses
Aus dem IDW Rechnungslegungsstandard FAIT 
3, den GoB, GoBD und dem HGB lassen sich die 
Kriterien für die Ordnungsmäßigkeit wie folgt 
ableiten:
•	 Vollständigkeit und Richtigkeit,
•	 Zeitgerechtigkeit,
•	 Nachvollziehbarkeit,
•	 Unveränderlichkeit.
Der Grundsatz der Vollständigkeit betrifft die lü-
ckenlose Erfassung rechnungslegungsrelevanter 
Dokumente, dabei muss jedes Dokument einzeln 
und mit allen Bestandteilen erfasst werden.
Für die Einhaltung des Grundsatzes der Richtig-
keit muss im Archivierungsprozess die bildliche 
Übereinstimmung von Original und digitalem 
Abbild sichergestellt werden, eine wesentliche 
Voraussetzung hierfür ist auch, dass das ent-
sprechende Dokument jederzeit wieder lesbar ge-
macht werden kann. Werden bei der Archivierung 
sich ständig wiederholende Informationen, wie 
beispielsweise Briefkopf, Fußzeilen ausgefiltert, 
so muss bei der Wiedergabe (Ausdruck) der Inhalt 
mit den ausgefilterten Informationen zusammen-
gefügt werden.
Das Kriterium der Zeitgerechtigkeit wird erfüllt, 
wenn der Archivierungsprozess zeitnah zur end-
gültigen Bearbeitung eines Dokumentes erfolgt, 
um Manipulationen an den Originaldokumenten 
zu verhindern. Archivierte Dokumente sollten ein 
Datumsfeld erhalten, um Aufbewahrungsfristen 
leichter verwalten zu können oder um verschiede-
ne Datumsangaben zu verwalten (beispielsweise 
Erfassungs- oder Archivierungsdatum). 
Zur Erfüllung des Kriteriums der Nachvoll-
ziehbarkeit muss ein Sachverständiger Dritter 
(z. B. Wirtschaftsprüfer) in der Lage sein, sich 
in angemessener Zeit einen Überblick über die 
Geschäftsvorfälle zu verschaffen, deshalb muss 
der gesamte Archivierungsprozess über die Dauer 
der Aufbewahrungsfrist nachvollziehbar sein. 
Ein unverzichtbares Element hierfür ist eine Ver-
fahrensdokumentation. Die Anforderungen an 
eine Verfahrensdokumentation können aus den 
GoBD abgeleitet werden. Eine Vernichtung der 
Originaldokumente darf nicht dazu führen, dass 
ein Geschäftsvorfall nicht mehr nachvollziehbar 
ist, deshalb müssen entsprechende Verknüp-
fungen zwischen digitalem Dokument und 

  1.	� Jedes Dokument muss nach Maßgabe der rechtlichen und organisatorischen 
Anforderungen ordnungsgemäß aufbewahrt werden (Ordnungsmäßigkeit).

  2.	�Die Archivierung hat vollständig zu erfolgen – kein Dokument darf auf dem 
Weg ins Archiv oder im Archiv selbst verloren gehen (Vollständigkeit).

  3.	�Jedes Dokument ist zum organisatorisch frühestmöglichen Zeitpunkt zu 
archivieren (zeitnahe Verarbeitung, Zeitgerechtigkeit).

  4.	�Jedes Dokument muss mit seinem Original übereinstimmen und unverän-
derbar archiviert werden (Unveränderbarkeit).

  5.	�Jedes Dokument darf nur von entsprechend berechtigten Benutzern einge-
sehen werden (Nutzung nur durch Berechtigte).

  6.	�Jedes Dokument muss in angemessener Zeit wiedergefunden und reprodu-
ziert werden können (Sicherung vor Verlust).

  7.	�Jedes Dokument darf frühestens nach seiner Aufbewahrungsfrist vernich-
tet, d. h. aus dem Archiv gelöscht werden (Einhaltung der Aufbewah-
rungsfristen).

  8.	� Jede ändernde Aktion im elektronischen Archivsystem muss für Berechtigte 
nachvollziehbar protokolliert werden (Nachvollziehbarkeit, Radierverbot).

  9.	�Das gesamte organisatorische und technische Verfahren der Archivierung 
kann von einem sachverständigen Dritten jederzeit geprüft werden (Prüf-
barkeit).

10.	�Bei allen Migrationen und Änderungen am Archivsystem muss die Einhal-
tung aller zuvor aufgeführten Grundsätze sichergestellt werden.

MERKSÄTZE ZUR REVISIONSSICHEREN ARCHIVIERUNG
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Geschäftsvorfall für den gesamten Zeitraum der 
Aufbewahrungspflicht erhalten bleiben.
Die Unveränderbarkeit der archivierten Do-
kumente muss durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen sichergestellt 
werden, um nachträgliche Änderungen an den 
Dokumenten für die Zeit der Aufbewahrungsfrist 
zu verhindern.
Der Archivierungsprozess besteht normalerwei-
se aus Teilaktivitäten, wie sie hier beispielhaft 
dargestellt sind:
•	� Erfassung oder Scannen von Daten und Doku-

menten,
•	 Indexierung und Verschlagwortung,
•	� Speicherung und Verwaltung der Daten und 

Dokumente im Archivsystem,
•	� Lesbarmachung/Wiederherstellung (Retrie-

val),
•	 Vernichtung der Originaldokumente,
•	� Vernichtung/Löschung der Datenträger des Ar-

chivsystems nach Ablauf der Aufbewahrungs-
fristen.

Erfassen oder Scannen  
von Daten und Dokumenten
Grundsätzlich wird zwischen den digitalen In-
formationen aus vorgelagerten Systemen (Rech-
nungslegungssysteme, E-Mail, ERP-Systeme) 
und der elektronischen Erfassung von physischen 
Dokumenten (z. B. Rechnungen, Briefe etc.) un-
terschieden.
Durch geeignete organisatorische Maßnahmen 
muss sichergestellt werden, dass die Dokumente 
eindeutig identifiziert werden. Nach dem Scan-
vorgang muss durch entsprechende Kontrollen 
die bildliche Übereinstimmung von Original und 
digitalem Abbild sichergestellt werden (Richtig-
keit). Farben sind beim Scanvorgang dann von 
Bedeutung, wenn durch die Farbe Informationen 
transportiert werden, beispielsweise rote Zahlen 
bei negativen Beträgen.
Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, 
dass nur abgeschlossene Geschäftsvorfälle in das 
Archiv übernommen werden. Papierdokumente 
müssen nach dem Archivieren der weiteren Be-
arbeitung entzogen werden, um Unterschiede 
zwischen Original und digitalem Abbild zu ver-
meiden.
Es werden grundsätzlich zwei Methoden für das 
Einscannen von Dokumenten unterschieden, das 
frühe Scannen, sofort bei Posteingang, und das 
späte Scannen nach abgeschlossener Bearbeitung 
(z. B. Rechnungsprüfung). Um eine geordnete Ab-
lage zu erreichen, kann das Dokument nach der 
Identifikation mit einem entsprechenden Barcode 
versehen werden. Beide Verfahren sind in den zwei 
Abbildungen oben dargestellt.

Nach dem Archivierungslauf sind entweder durch 
die Kontrolle der im Archivsystem vorhandenen 
Protokolle oder durch automatisierte Verfahren 
die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten-
übernahme zu überprüfen und zu dokumentieren. 
Zur Vollständigkeit gehört nach Ansicht des IDW 
(siehe IDW RS FAIT 3) auch das Scannen von All-
gemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die auf 
der Rückseite einer Eingangsrechnung gedruckt 
sind.

Indexierung und Verschlagwortung
Bei der Indexierung der Dokumente und Daten 
müssen die Anforderungen an eine geordnete 
Ablage (Ordnungsmäßigkeit) erfüllt sein, um die 
Wiederauffindbarkeit der Dokumente und Daten 
zu gewährleisten. Jedem Dokument oder Daten-
satz wird ein eindeutiger Index zugewiesen. Mit 
Hilfe dieses Indexes wird die Information einem 
Geschäftsvorfall durch entsprechende Verknüp-
fungen (Beleg-Nr., VE-Nr. etc.) zugeordnet. Durch 
entsprechende Kontrollen ist sicherzustellen, dass 
keinem Dokument der gleiche Index zugeordnet 
wird. Soll aus den vorgelagerten Systemen (Rech-

nungslegung, E-Mail, ERP-System) der Zugriff auf 
dieses Dokument möglich sein, muss auch hier 
eine entsprechende Verknüpfung hergestellt 
werden.

Speicherung und Verwaltung der 
Daten und Dokumente im Archivsystem
Die vollständige Speicherung der Daten im Archiv-
system muss durch entsprechende Kontrollen der 
Protokolle sichergestellt werden. Die Richtigkeit 
kann durch einen programmgesteuerten Abgleich 
der gespeicherten Informationen mit den Origi-
naldaten erfolgen.
Der Zugriff auf die archivierten Daten ist nur 
autorisierten Personen erlaubt, deshalb ist ein 
geeignetes Berechtigungssystem für alle mögli-
chen Zugriffe (administrative Zugriffe, Lesen etc.) 
einzurichten. Die Freigabe, wann ein Dokument in 
das Archivsystem eingestellt werden soll, ist eben-
falls auf einen eingeschränkten Benutzerkreis zu 
begrenzen. Administrative Zugriffe müssen durch 
das Archivsystem protokolliert werden.
Die Verfügbarkeit der archivierten Daten ist 
durch geeignete regelmäßige Datensicherungen 

PROZESS „FRÜHES ARCHIVIEREN“
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zu gewährleisten. Da auch Speichermedien einem 
Alterungsprozess unterliegen, ist eine regelmä-
ßige Kontrolle der Lesbarkeit notwendig. Bei 
technologischen Wechseln muss durch ein ent-
sprechendes Migrationsverfahren die vollständige 
und richtige Übertragung aller Archivdaten auf ein 
anderes Medium erfolgen, entsprechende Prüfun-
gen sind ebenfalls durchzuführen und zu doku-
mentieren. Mit diesen Methoden kann die Verfüg-
barkeit der archivierten Daten bis zum Ablauf der 
Aufbewahrungsfristen sichergestellt werden.
Die Unveränderbarkeit der Daten kann durch die 
Speicherung auf Medien sichergestellt werden, 
die nur einen Schreibvorgang erlauben, aber be-
liebig viele Lesevorgänge ermöglichen. Für diesen 
Zweck sind entsprechende Festplattensysteme 
verfügbar.

Lesbarmachung / Wiederherstellung (Retrieval)
Die archivierten Dokumente müssen für die ge-
samte Dauer der Aufbewahrungsfrist in angemes-
sener Zeit wieder lesbar gemacht werden können. 
Dies kann entweder online durch Betrachtung am 
Bildschirm oder durch einen Ausdruck erfolgen 

(Lesbarmachung). Eine Wiederherstellung oder 
Rückspeicherung in das Vorsystem stellt eine 
besondere Herausforderung dar, da sich in der 
Zwischenzeit die Datenstrukturen der Vorsysteme 
geändert haben könnten. Dies könnte durch eine 
plattformunabhängige und versionsunabhängige 
Archivierung sichergestellt werden (Lesbarma-
chung/Wiederherstellung).

Vernichtung der Originaldokumente
Für die Vernichtung der Originaldokumente ist 
die Voraussetzung, dass keine Rechtsvorschrift 
existiert, die das Vorhandensein eines Original-
dokuments erforderlich macht. Dies könnten bei-
spielsweise Wertpapiere, Vollmachten, Schecks 
sein. Eine weitere Voraussetzung ist natürlich, 
dass das Archivierungsverfahren den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht. 
Das Unternehmen kann entscheiden, obwohl alle 
Voraussetzungen für die Vernichtung des Original-
dokuments erfüllt sind, das Original zusätzlich in 
Papierform aufzubewahren.
Steuerlich und handelsrechtlich ist das Vernich-
ten von Originaldokumenten unter bestimmten 

Voraussetzungen durch GoBS und seit 1. Janu-
ar 2015 durch die GoBD legitimiert. Für andere 
Rechtsbereiche wurde eine technische Richtlinie 
durch das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) mit dem Namen „Technische 
Richtlinie Ersetzendes Scannen (TR-03138)“ ent-
wickelt, um auch für andere Rechtsbereiche einen 
vergleichbaren Umgang mit Originaldokumenten 
wie im Steuerrecht zu ermöglichen.

Vernichtung/Löschung 
nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen
Sofern Archivdaten auf separaten Medien, z. B. 
WORM oder DVD, gespeichert worden sind, 
können die Datenträger nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfristen vernichtet werden, wenn keine 
gesetzlichen Vorschriften der Vernichtung ent-
gegenstehen.

Einbindung des Prüfers
Im Rahmen der genossenschaftlichen Pflichtprü-
fung bzw. der Jahresabschlussprüfung muss sich 
der Abschlussprüfer mit der Ordnungsmäßigkeit, 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Buchführung 
und der zugrundeliegenden IT-gestützten Rech-
nungslegungssysteme beschäftigen und damit 
auch mit Archivierungssystemen, besonders 
dann, wenn die erforderlichen Belege nur noch 
im Archivsystem vorhanden sind (Vernichtung 
von Originalen).
Zusätzlich kann der Prüfer im Rahmen eines 
Sonderauftrages nach IDW FAIT 3 und anderen 
einschlägigen Prüfungsstandards das Archiv- 
system unter steuerlichen und handelsrechtlichen 
Gesichtspunkten zertifizieren. 

Fazit
Die Einführung eines Archivsystems und die hier-
mit verbundenen komplexen Anforderungen an 
die Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
können für das betroffene Unternehmen eine 
große Herausforderung darstellen. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass bei der Einführung eines Archiv-
systems Probleme vermieden werden können, 
wenn der Abschlussprüfer frühzeitig informiert 
und in den Einführungsprozess eingebunden wird. 
Die Prüfungsorganisationen des GdW unterstüt-
zen Sie gerne bei der Einführung eines Archiv- 
systems.�
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Forschungsprojekt „Neues Wohnen“ 

Gemeinschaftliche Wohnformen bei Genossenschaften
Die Zahl gemeinschaftlicher Wohnprojekte steigt seit geraumer Zeit – ob als eigens gegründete  
eingetragene Genossenschaft (eG) oder in Kooperation mit einer bestehenden. Eine Studie untersuchte  
nun insgesamt 162 Wohnungsgenossenschaften mit fast 199 gemeinschaftlichen Wohnprojekten und  
analysierte sie im Hinblick auf Gemeinsamkeiten und Organisationsgrad. Wir stellen Ergebnisse vor. 

Gemeinschaftliche Wohnprojekte können in un-
terschiedlichen Rechtsformen umgesetzt werden. 
Zahlreiche Projekte wählen für ihr Vorhaben die 
Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft 
(eG) oder sie suchen die Kooperation mit beste-

Nina Oettgen  
Referentin 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) 
Bonn

henden Wohnungsgenossenschaften. Dabei ist die 
Rechtsform der Genossenschaft mit ihren Prin-
zipien „Selbsthilfe, Selbstverantwortung und 
Solidarität“ besonders gut für die Umsetzung 
gemeinschaftlicher Wohnprojekte geeignet.
Mit dem Forschungsprojekt „Neues Wohnen – Ge-
meinschaftliche Wohnformen bei Genossenschaf-
ten“ legte das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) im Oktober 2014 eine Be-
standsaufnahme von gemeinschaftlichen Wohn-
projekten in Genossenschaften vor. Die Erfolgs-
faktoren, aber auch etwaige Hemmnisse werden 
in der Studie dargestellt und aufbereitet. 

Gemeinschaftliches Wohnen –  
nicht nur für Senioren?
Wohnprojekte in der Rechtsform der eG werden in 
der Mehrzahl von Menschen höheren Lebensalters 
initiiert, wobei oft der Gedanke des Mehrgenerati-
onenwohnens eine große Rolle spielt. Mehrgene-
rationenwohnen ist allerdings kein Selbstläufer! 
In dezidiert auf Mehrgenerationenwohnen aus-
gelegten genossenschaftlichen Wohnprojekten 
zeigt sich oft die Schwierigkeit der Gewinnung 
von Familien in der zeitintensiven Planungs-
phase. In der Mehrzahl der Projekte werden die 
Zielgruppen deshalb offengehalten und lediglich 
Menschen jeden Alters mit Sinn für Gemeinschaft 
angesprochen.
Die Verbreitung gemeinschaftlichen Wohnens 
folgt dabei keinem offensichtlichen Muster. Ge-
meinschaftliches Wohnen ist weder ein exklusives 
Thema der großen Städte mit ausdifferenzierten 
Wohnungsmärkten noch entsteht es allein als Re-
aktion auf angespannte Wohnungsmärkte.

Projekt- oder Bestandsgenossenschaft?
Die Rechtsform der Genossenschaft wählten 
nach Ergebnissen des BBSR-Projektes rund ein 

ZIELGRUPPEN VON WOHNPROJEKTEN

GRÜNDE FÜR DIE WAHL DER RECHTSFORM DER GENOSSENSCHAFT

Projekt ist Teil einer
Dach- bzw.

Trägergenossenschaft

Gemeinsames Handeln auf Grundlage von Selbsthilfe,
Selbstverantwortung und Selbstbestimmung

Mitbestimmung, demokratische Unternehmensform

Schutz vor Eigentümerwechsel und Eigenbedarf

Ausrichtung der Tätigkeiten an den  
Interessen der Mitglieder

Kostensparendes Bauen und Wohnen

Besondere Finanzierungsmöglichkeiten  
(z. B. Fördermitgliedschaft, investierende Mitglieder)

Beschränktes Verlustrisiko auf die Höhe der Einlage

Einfacher Ein- und Austritt bei Wohnortwechsel

Wirtschaftliche Stabilität und Sicherheit
durch Prüfungsverbände

Empfehlung durch Beratungsbüro, Moderator o. Ä.

Genossenschaft
eigens für Projekt
gegründet

Keine besondere Zielgruppe

Familien und Menschen mit
Demenz bzw. körperlichen
Einschränkungen

Familien und Alleinerziehende

Ältere

Mehrgenerationen
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Fünftel der gemeinschaftlichen Wohnprojekte in 
Deutschland. Gemeinschaftliche Wohnprojekte 
unterscheiden sich aber nicht nur nach der Rechts-
form, sondern auch nach dem Entstehungsmodus. 
Mindestens zwei Wege sind denkbar: Eine (Bewoh-
ner-)Gruppe gründet eine Genossenschaft eigens 
für ein Wohnprojekt (Projektgenossenschaft) oder 
eine Bestandsgenossenschaft initiiert ein Wohn-
projekt innerhalb ihrer Genossenschaft. 
Projektgenossenschaften haben oft wesentlich 
dezidiertere Erwartungen an das gemeinschaft-
liche Wohnen, als es Bestandsgenossenschaften 
haben. Die Vorstellungen werden direkt in der 
Gruppe über Gremien, Beschlüsse und Arbeits-
gruppen umgesetzt. Die Bewohner sind meist 
bereit, sich überdurchschnittlich für das Projekt 
zu engagieren. Die hohe Zeitintensität bei allen 
Abstimmungsprozessen, die Grundstückssuche 
sowie die Finanzierung sind zentrale Herausfor-
derungen für die erfolgreiche Umsetzung eines 
Projektes.
Geht die Initiative zur Gründung eines Wohnpro-
jektes dagegen vom Vorstand einer Bestands- 
genossenschaft aus, wird den Bewohnern ge-
meinschaftliches Wohnen in einem konkreten 
Projekt geboten. Der ideelle und organisatorische 
Aufwand für den Einzelnen und die Gruppe kann 
sich dadurch verringern, weil z. B. die erfahrene 
Genossenschaft juristische und Finanzierungsfra-
gen übernimmt. Dennoch bedarf es beidseitiger 
Bemühungen um ein harmonisches Miteinander 

(HD) Für die Studie befragte das Deutsche Institut für Urbanistik im Auftrag des BBSR alle bis 2013 bekannten gemeinschaftlichen Wohnpro-
jekte in der Rechtsform der eG. Als gemeinschaftliche Wohnprojekte wurden Wohnformen definiert, in denen mehrere Haushalte in separaten 
Wohnungen bestehen, die Bewohner sich aber gegenseitig unterstützen und ihr Zusammenleben selbst organisieren. Der Untersuchungsgegen-
stand geht damit über das klassische Mehrgenerationenwohnen hinaus.
In den untersuchten Wohnprojekten waren gemeinschaftlich genutzte und gestaltete Räume und Flächen sehr verbreitet. 97 % der Wohnprojekte 
in den für die Wohnprojekte eigens gegründeten Projektgenossenschaften und 86 % der Wohnprojekte in Bestandsgenossenschaften verfügten 
über einen Gemeinschaftsgarten oder -hof. Gemeinschaftsräume bestanden in 88 % bzw. 86 % der Projekte. In mehr als zwei Drittel der Wohnpro-
jekte wurde eine Gemeinschaftsküche eingerichtet. 41 % bzw. 38 % verfügten über eine Gästewohnung – wie intensiv Gemeinschaftseinrichtungen 
jedoch genutzt werden, wurde nicht erhoben.
Zudem wurde detailliert abgefragt, welche Leistungen die Bewohner füreinander erbringen. Diese Tätigkeiten 
wurden drei Kategorien zugeordnet: Gemeinschaftsbildende Aktivitäten (z. B. Feiern, AGs, „Hausmeistertätigkei-
ten“), Sharing (z. B. Einkaufsgemeinschaften) und Unterstützung (Kinderbetreuung, Haushaltshilfe, Pflege). Die 
Ergebnisse zeigen, dass die meisten Bewohner sich im gemeinschaftsbildenden Bereich engagieren. In knapp 25 % 
der Projekte existieren selbstorganisiertes Carsharing oder Einkaufsgemeinschaften. Im Bereich Unterstützung 
wurde Kinderbetreuung am häufigsten genannt. In rund 25 % der Projekte werden Pflegebedürftige unterstützt. 
In Wohnprojekten von Bestandsgenossenschaften kommt dies den Befragungsergebnissen zufolge seltener vor. 
Solche Aufgaben werden hier oft an externe Pflegedienste vergeben. Zudem scheinen sich Bestandsgenossen-
schaften verstärkt dem Thema Seniorenwohnen zu widmen, um ihren Mitgliedern im Alter in größerem Umfang 
Angebote machen zu können, die von der Beteiligung jüngerer Interessenten unabhängig sind. Projektgenossen-
schaften verfügen dagegen über keine altershomogenen Projekte für Senioren. 
Die Studie ist kostenfrei zu beziehen beim BBSR: forschung.wohnen@bbr.bund.de, Stichwort: Neues Wohnen

ZAHLEN UND FAKTEN ZUR BBSR-STUDIE 

Im brandenburgischen Neuruppin realisierte 
die Bestandsgenossenschaft WBG Neurup-
pin eG „Karl Friedrich Schinkel“ ein neues 
Wohnprojekt. Da sie mit ihren Angeboten ein 
breites gesellschaftliches Spektrum erreichen 
möchte, entwickelte sie u. a. das Wohnpro-
jekt „Seeresidenz“. Die 2- bis 3-Raum-Woh-
nungen entstanden bis 2009 als Umbau eines 
Gebäudes der 1913 erbauten ehemaligen 
Seekaserne. 

Mit den 50 barrierearmen/-freien Wohnungen und dem hohen energetischen Standard möchte 
sie besonders den Wohnansprüchen älterer Genossenschaftsmitglieder Rechnung tragen und 
selbstständiges Wohnen bis ins hohe Alter ermöglichen. Alle Wohnungen sind vermietet, und 
es besteht weiterhin eine hohe Nachfrage. In der Seeresidenz leben 75 Personen, überwie-
gend Rentner. Die Anfragen von Interessenten kamen zu 20 % aus dem eigenen Bestand der 
Genossenschaft. Dass nur relativ wenige Mitglieder umziehen wollten, liegt an der hohen 
Wohnuzufriedenheit, der intakten Nachbarschaft und dem gewohnten Umfeld. Z. B. durch 
einen Gemeinschaftsgarten, einen Gemeinschaftsraum und eine Gästewohnung soll das Projekt 
Chancen für Begegnung und Gemeinschaft eröffnen.

PROJEKTBEISPIEL: WOHNPROJEKT „SEERESIDENZ“

Weitere Informationen: 
www.wbg-neuruppin.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Wohnprojekt Seeresidenz mit 50 Wohneinheiten
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von Wohnprojekt und „Stammgenossenschaft“. 
Inwiefern dieser Unterschied langfristig Bestand 
haben wird, entscheidet sich an der Bereitschaft 
bestehender Genossenschaften, Wohnprojekte 
aufzunehmen. 

Auf den Punkt gebracht bieten Projektgenossen-
schaften durch die Gemeinschaft ein „anderes“ 
Wohnen, dagegen ist in den Wohnprojekten der 
Bestandgenossenschaften „normales“ Wohnen 
mit mehr Gemeinschaft möglich.
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Herr Bimberg, die BBSR-Studie Gemein-
schaftliche Wohnformen bei Genossen-
schaften misst diesen – oftmals generati-
onenübergreifenden – Wohnformen einen 
künftigen Bedeutungszuwachs bei. Die 
Zusammenarbeit von Wohnprojekten mit 
Bestandsgenossenschaften sei dabei für 
beide Seiten vorteilhaft und verhelfe ge-
meinschaftlichen Wohnformen zu weiterer 
Verbreitung. Sehen Sie das auch so?
Gemeinschaftliche Wohnformen gibt es, seitdem 
es Genossenschaften gibt. Junge „Pioniere“ haben 
dabei auch immer eine Rolle gespielt. Nun liegt 
es jedoch im Trend, dass sich auch ältere Gene-
rationen dieser nach wie vor ansprechenden Idee 
zuwenden und gemeinsam mit anderen Menschen 
oder Gruppen Wohnprojekte gründen. Wenn dann 

Bestandsgenossenschaften und Wohngruppen zur 
Kooperation bereit sind, kann das nur von Vor-
teil für beide Seiten sein. Die einen bringen das 
Jahrzehnte bewährte Know-how und die anderen 
den Esprit, den Willen zum nachbarschaftlichen 
Wohnen, der möglicherweise in den von Ihnen ge-
nannten „klassischen“ Genossenschaften schon 
mal in Vergessenheit geraten ist.

Stehen die klassischen Genossenschaften 
solchen gemeinschaftlichen Wohnprojekten 
aufgeschlossen gegenüber? Werden die neu-
en Wohnprojekte eher als Konkurrenz oder 
als bereichernde Ergänzung angesehen?
Nicht alle. Eine Closed-Shop-Mentalität oder ein-
facher ausgedrückt, verschlossene Türen finden 
sich bei klassischen Genossenschaften, aber auch 

bei den Wohnprojekten, die sich bewusst abgren-
zen und ihre eigene „Kultur“ leben wollen. „Mei-
ne Genossenschaft“ setzt sich seit 1997, unserer 
100-Jahres-Feier, durch Vergabe des Klaus Novy 
Preises im Rhythmus von fünf Jahren für den Brü-
ckenschlag von klassischen Genossenschaften und 
jungen Genossenschaften bzw. genossenschaftli-
chen Initiativen ein. Wir sehen darin eine gegen-
seitige Befruchtung, einen Gewinn für alle.

Was spricht dafür, dass Wohnungsgenos-
senschaften Wohnprojekte gründen oder 
Wohnprojektgruppen aufnehmen? Welche 
Hemmnisse oder begünstigenden Faktoren 
sehen Sie?
Ausgangspunkt eines Wohnprojektes ist immer 
eine starke Idee, eine starke Gemeinschaft und 

Interview mit Ulrich Bimberg

„Jede Wohnungsgenossenschaft ist per se 
schon eine gemeinschaftliche Wohnform“ 
Der Vorstandsvorsitzende der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft  
Spar- und Bauverein Solingen eG und Vorsitzender der Bundesarbeits- 
gemeinschaft der Wohnungsgenossenschaften beim GdW erläutert das  
Für und Wider eines Engagements für gemeinschaftliche Wohnformen.

Beweggründe
Was bewegt Bestandsgenossenschaften, gemein-
schaftliche Wohnprojekte zu unterstützen oder zu 
integrieren? Die Potenziale der Aufnahme neuer 
Wohngruppen in Bestandsgenossenschaften wer-
den kontrovers diskutiert. Die Zahl der bestehen-
den Genossenschaften, die bisher Wohngruppen 
bei sich aufnahmen, ist recht überschaubar. Die 
meisten Wohnprojekte in Bestandsgenossenschaf-
ten entstanden eher auf Initiative des Genossen-
schaftsvorstands. 
Dies hat verschiedene Gründe: Erstens ist unklar, 
wer die „neue Gruppe“ ist und ob deren soziale 
bzw. kulturelle Struktur zur Genossenschaft passt. 
Zweitens möchten Genossenschaften ihre Mitglie-
der gleich behandeln, das heißt, ein externes Pro-
jekt mit besonderen baulichen, organisatorischen 
und finanziellen Aufwendungen zu integrieren, 
erfordert einen gewissen Begründungszwang. 
Drittens erwarten oder befürchten die Genossen-
schaften meist einen langfristigen Mehraufwand 

aufgrund zusätzlicher Organisationsaufgaben 
und Abstimmungsprozesse. Viertens besteht 
der Vorbehalt, dass die Wohnprojekte eventuell 
„Trittbrettfahrer“ sind, die von der wirtschaftlich 
gesunden Struktur der Bestandsgenossenschaften 
profitieren wollen, aber sich nicht deren Struktur 
unterordnen.
Von Seiten der Wohnprojekte werden bisweilen 
ebenfalls Vorbehalte gegenüber dem Eintritt in 
eine bestehende Genossenschaft geäußert, etwa 
die Befürchtung, ihre ideelle Eigenständigkeit 
aufgeben zu müssen. Auch die bestehenden Pro-
jektgenossenschaften sollten sich deshalb für eine 
aktivere Zusammenarbeit öffnen. 
Sowohl der Generationenwechsel bei den Vor-
ständen von Genossenschaften als auch die 
zunehmende Verbreitung von erfolgreichen 
Projekten werden vermutlich dazu führen, dass 
die Vorbehalte abgebaut werden. Indem Wohn-
projekte von bestehenden Genossenschaften 
(breitenwirksam) umgesetzt werden, können die 

Genossenschaften ihre Anpassungsfähigkeit an 
gesellschaftspolitische Herausforderungen, wie 
selbstbestimmtes Wohnen im Alter und gegen-
seitige Unterstützung, verdeutlichen. Das genos-
senschaftliche Portfolio um gemeinschaftliche 
Wohnprojekte zu erweitern, und so das Angebot 
für bestimmte Zielgruppen zu erweitern, ist ein 
Zeichen für die Modernität des Genossenschafts-
wesens. Wohngruppen bringen eigene Lebensstile 
und Vorstellungen von Selbstverwaltung ein und 
tragen zur (kulturellen) „Verjüngung“ der eG bei. 
Im Gegenzug können viele junge Genossenschaf-
ten vom Erfahrungsschatz der Altgenossenschaf-
ten profitieren.

Die Zukunft gemeinschaftlicher  
Wohnformen in Genossenschaften
Viele Indizien sprechen dafür, dass gemein-
schaftliches Wohnen perspektivisch eine weiter 
wachsende Bedeutung erfährt. Insbesondere wird 
gemeinschaftliches Wohnen als Antwort auf ge-



658 | 2015

starke Personen. Im Fachjargon heißt das: corpo-
rate culture. Besonders hängt es an den Persön-
lichkeiten, die Können und Durchhaltevermögen 
vereinen müssen. Diese Projekte organisieren 
sich selbst, während die von Bestandsgenossen-
schaften initiierten Projekte mehr vom Vorstand 
geleitet und durch das hier bestehende Know-how 
begleitet werden. Die Sichtweisen sollten bei ei-
ner Kooperation weitgehend übereinstimmen und 
die Chemie selbstverständlich auch, sonst besteht 
ein Hemmnis oder im positiven Fall natürlich ein 
beschleunigender Faktor.

Und wie ist die Reaktion aus der Mitglie-
derschaft der etablierten Wohnungsge-
nossenschaften? Werden Wohnprojekte als 
dem Gleichheitsgrundsatz widersprechend 
wahrgenommen? Als Gruppen, die unter 
das Dach der Genossenschaft schlüpfen, 
sich an der solidarischen Gemeinschaft aller 
Mitglieder aber nicht beteiligen, sondern 
Extrawürste – wie besondere Grundstücke, 
organisatorische Aufmerksamkeit, Förderun-
gen, Finanzmittel, Auswahl der Mitbewohner 
etc. – bekommen? 
Das ist schwer zu sagen. Die Genossenschaften 
sollten darauf achten, dass sich ihre „Altmitglie-
der“ nicht benachteiligt fühlen, dass sie z. B. auch 
Angebote für neue Wohnformen erhalten. Abge-
sehen davon, dass der Gleichheitsgrundsatz auch 
überstrapaziert werden kann, muss im Falle einer 
Kooperation ein Ausgleich geschaffen werden. 

Beide Seiten müssen ihr Gesicht wahren, niemand 
darf übervorteilt oder ausgenutzt werden. 
Extrawürste haben Wohnungsgenossenschaf-
ten sicherlich nicht im Angebot, aber es spricht 
nichts dagegen, Grundstücke für gemeinschaft-
liche Wohnformen zur Verfügung zu stellen. Der 
Nachbarschaftsgedanke gehört zum Credo einer 
jeden Traditionsgenossenschaft. Insofern ist es 
begrüßenswert, wenn die Bewerber ihre Nach-
barschaft und ihre sozialen Netze gleich mitbrin-
gen. Eine Sonderbehandlung oder -förderung 
lässt sich daraus nicht ableiten. Warum soll eine 
Wohngruppe nicht selbst Mitbewohner aussu-
chen? Auf der anderen Seite sollte dafür jedoch 
ein Entlastungseffekt für die Genossenschaft, z. B.  
bei der Verwaltung, entstehen. Wichtig ist auch, 
dass Mitglieder der Wohngruppe in der Genossen-
schaft selbst mitwirken.

Ein anderer Blickwinkel: Es bestehen Bestre-
bungen, im Genossenschaftsgesetz Erleich-
terungen für sog. Kleinstgenossenschaften 
(das wären ggf. auch als Projektgenossen-
schaft organisierte Wohnprojekte) zu schaf-
fen und diese u. a. von der genossenschaft-
lichen Pflichtprüfung zu befreien. Wäre das 
auch für Wohnprojekte hilfreich?
Was die Erleichterungen bei der Pflichtprüfung 
für kleine Genossenschaften oder Wohnprojekte 
angeht, habe ich eine eindeutige Haltung: Das 
Genossenschaftswesen ist so erfolgreich, weil die 
Idee eine gute DNS darstellt und weil von Anfang 

an eine Prüfung seitens der Genossenschaftsver-
bände vorgenommen wird. Das schafft Seriosität, 
Stabilität und Insolvenzschutz, was wiederum die 
gesamte Branche fördert. Die politische Intenti-
on, mehr Gründungen zu produzieren durch eine 
Befreiung von der genossenschaftlichen Pflicht-
prüfung kann genau zum Gegenteil führen, weil 
gerade der Wohnungsbau eine sehr kapitalinten-
sive und wissensintensive Branche ist. Ich halte 
überhaupt nichts von einer sog. Genossenschaft 
„light“.

Wofür plädieren Sie? Sollten Wohnungsge-
nossenschaften neue, gemeinschaftliche 
Wohnformen initiieren bzw. mit derartigen 
Projekten zusammenarbeiten?
Eine Wohnungsgenossenschaft ist per se schon 
eine gemeinschaftliche Wohnform. Insofern 
spricht nichts dagegen, wenn die von Ihnen ge-
nannten „klassischen Genossenschaften“ auch 
neue Wohnprojekte initiieren bzw. wenn unter 
ihren Dächern solche Projekte ein Zuhause finden. 
Wir müssen mit der Zeit gehen. Gemeinschaftliche 
Wohnformen können das Angebot für bestimmte 
Zielgruppen anreichern. Wenn diese Wohnformen 
an Attraktivität gewinnen, dann nehmen wir sie 
gerne auf in unsere genossenschaftliche Nach-
barschaft.

Vielen Dank für das Interview.

Die Fragen stellte Olaf Berger.

Im baden-württembergischen Esslingen 
initiierte die Bestandsgenossenschaft Bauge-
nossenschaft Esslingen eG (BGE) das Projekt 
„MehrGenerationenWohnen Zollberg“. Auf 
dem Gelände einer 2002 geschlossenen Ju-
gendherberge realisierte sie bis 2010 den Neu-
bau von 41 Wohnungen in vier Häusern. Das 
Mehrgenerationenwohnkonzept konkretisierte 
eine Projektgruppe aus BGE, Stadtverwaltung, 
einem Bürgerausschuss des Stadtteils Zollberg, 

ein Förderverein und der Stadtseniorenbeirat. Zielgruppen für die weitgehend barrierefreien 
Mietwohnungen mit flexiblen Grundrissen und hohem energetischen Standard waren ältere 
Menschen, Familien und Alleinlebende. Der Anteil der Familien beträgt derzeit 40 %. Rund 50 % 
der 72 Bewohner waren bereits vor ihrem Einzug Mitglieder der BGE oder anderer Genossen-
schaften. Ein großer Gemeinschaftsraum mit Teeküche und Büro ergänzt das Pilotprojekt, mit 
dem die BGE Erkenntnisse für andere Projekte gewinnen möchte.

PROJEKTBEISPIEL: MEHRGENERATIONENWOHNEN ZOLLBERG

Weitere Informationen: 
www.bg-es.de 
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Im Projekt leben 72 Personen in 41 Wohnungen 

sellschaftliche Entwicklungen und Trends wie den 
demografischen Wandel, die Ausdifferenzierung 
von Lebensstilen und den Wunsch nach Einbet-
tung in eine nachbarschaftliche Gemeinschaft 
gesehen. 
Seit 2000 ist ein verstärktes Gründungsgesche-
hen zu verzeichnen. Da erfolgreiche Projekte neue 
Projekte anstoßen, ist absehbar, dass die Zahl der-
jenigen, die in Eigenregie Wohnprojekte gründen, 
weiter zunehmen wird.
Gleichwohl bleibt abzuwarten, ob gemeinschaft-
liche Wohnprojekte insgesamt und in der Rechts-
form der eG zu einem Massenphänomen werden, 
denn angesichts der Zahl von knapp 2.000 beste-
henden Wohnungsgenossenschaften in Deutsch-
land sind gemeinschaftliche Wohnprojekte in der 
Rechtsform der eG eher noch ein „Sahnehäub-
chen“ der Wohnraumversorgung.�

Weitere Informationen: 
bbsr.bund.de, gdw.de und difu.de 

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung
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Prüfung der Effizienz von Aufsichtsräten

Der Verantwortung gerecht werden
In den letzten Jahren wird die Arbeit von Aufsichtsräten sowohl in den Unternehmen als auch in der  
Öffentlichkeit zunehmend kritischer bewertet. Der Trend führt dazu, dass Aufsichtsräte sowohl sich  
persönlich als auch die Arbeit des Gremiums als Ganzes verstärkt hinterfragen. Der Aufsichtsrat der  
Berliner Wohnungsgenossenschaft Marzahner Tor eG entschied sich daher für eine Effizienzprüfung.

„Unser Gremium trägt die Verantwortung für 
mehr als 8.000 Menschen, die in den Wohnun-
gen unserer Genossenschaft wohnen“, sagt  
Thomas Scholz, Vorsitzender des Aufsichtsrates 
der Wohnungsgenossenschaft Marzahner Tor eG. 
Die insgesamt sieben Mitglieder des Aufsichts-
rates haben ganz unterschiedliche berufliche 
und altersspezifische Prägungen. Ihre Arbeit im 
Gremium sei vom Wunsch nach Verbesserung und 
von Offenheit für Selbstreflexion geprägt. „Der 
Eigenanspruch an unsere Tätigkeit ist nicht zuletzt 
aber auch deswegen so hoch, weil die meisten Auf-
sichtsratsmitglieder gleichsam Bewohner unserer 
Genossenschaft sind“, so Scholz.

Steigende Anforderungen an Aufsichtsräte
Zu den eigenen Ansprüchen kommen in den letz-
ten Jahren zunehmend Anforderungen von außen 
hinzu. So wird die Arbeit von Aufsichtsräten in 
der Öffentlichkeit, der Politik, aber auch seitens 
der eigenen Unternehmen zunehmend kritisch be-
trachtet. Angesichts dieser strenger werdenden 
Bewertungsmaßstäbe und der damit steigenden 
Haftungsrisiken für jedes einzelne Mitglied wird 
die Tätigkeit im Aufsichtsrat als immer anspruchs-
voller eingeschätzt. 
Vor diesem Hintergrund sowie ausgehend vom 
Deutschen Corporate Governance Kodex, der 
durch eine Regierungskommission erarbeitet wur-
de, haben in den vergangenen Jahren Vorschriften 
Eingang in bestehende Regelwerke gefunden, die 
Aufsichtsräte auffordern bzw. ihnen empfehlen, 

die Effizienz ihrer Arbeit einer regelmäßigen Prü-
fung zu unterziehen. Unternehmen, öffentliche 
Körperschaften und einige Berufsverbände haben 
inzwischen entsprechende Corporate Governance 
Codices erarbeitet, in denen die Empfehlung re-

gelmäßiger Überprüfungen ebenfalls ausdrücklich 
enthalten ist. 
Derartige Prüfungen sollten grundsätzlich durch 
den Aufsichtsrat selbst durchgeführt und ausge-
wertet werden. Diese führen jedoch vielfach zu 

Bernd-Uwe Richter 
Geschäftsführer
Domus Consult
Berlin

Die Mitglieder des Aufsichtsrats stellten sich einer externen Effizienzprüfung
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weiteren Fragen, die sich ein Aufsichtsrat nicht 
selbst beantworten kann: Haben wir vielleicht 
nicht alle Aspekte beachtet? Schätzen wir die Ri-
siken richtig ein? Wie würde ein sachverständiger 
Dritter unsere Arbeit bewerten? Hinzu kommt, 
dass angesichts der bereits regulär hohen Arbeits-
belastung im Aufsichtsrat eine Hilfestellung von 
außen häufig willkommen ist. 
Daher fiel bei der Wohnungsgenossenschaft Mar-
zahner Tor die Entscheidung, sich bei der eigenen 
Prüfung durch externe Berater unterstützen und 
begleiten zu lassen.

Externe Effizienzprüfung – aber wie?
„Die wichtigste Frage aber für uns war, ob wir so 
aufgestellt sind, dass wir unsere Aufgaben auch 
zukünftig so gut bewältigen können wie bisher“, 
betont Thomas Scholz. Mit dieser Frage wandte 
sich der Aufsichtsratsvorsitzende an die Pots-
damer Domus Consult Wirtschaftsberatungsge-
sellschaft mbH. Hier war die Problematik bereits 
bekannt und eine Checkliste erarbeitet worden: 
der Fragebogen „Effizienzprüfung für Aufsichts-

räte“. Damit soll die Prüfung des Aufsichtsrates 
unterstützt werden, ohne dem Gremium das 
Heft des Handelns aus der Hand zu nehmen. Der 
Fragebogen soll zum einen die strukturierte und 
umfassende Evaluation ermöglichen und zum an-
deren helfen, die Prüfung mit relativ geringem 
Aufwand selbstständig durchzuführen. Die Aus-

wertung kann ebenfalls durch den Aufsichtsrat 
vorgenommen werden, die Wohnungsgenossen-
schaft entschloss sich aber auch hier für eine ex-
terne Begleitung.
Der Fragebogen behandelt die wichtigsten The-
menfelder der Effizienzprüfung, wobei großer 
Wert auf die Evaluation der „weichen“ Faktoren 
gelegt wird. Dem Aufsichtsrat lagen insbeson-
dere das Rollenverständnis der Mitglieder und 
die Kommunikation im Aufsichtsrat am Herzen. 
Der Fragebogen enthält Fragen, die mit „ja“oder 
„nein“ zu beantworten sind, teilweise ergänzt 
durch die Antwortmöglichkeit „weiß nicht“, um 
Fehlauskünfte auszuschließen. Vereinzelt wird ein 
konkreter Wert angefragt oder es muss zwischen 
vorgegebenen Werten ausgewählt werden. Nach 
jedem Abschnitt findet sich eine allgemeine Frage 
nach ergänzenden Bemerkungen.
Der Fragebogen wurde von jedem der sieben Mit-
glieder des Aufsichtsrates anonym ausgefüllt und 
an die Domus Consult weitergeleitet. Die Wirt-
schaftsberatungsgesellschaft wertete die Ergeb-
nisse aus und bereitete sie für die Präsentation 
im Plenum des Aufsichtsrats auf. „Eine gewisse 
Unsicherheit über die eigene Leistungsfähigkeit 
ließ uns diese Art der Überprüfung auswählen“, 
sagt Thomas Scholz. „Demzufolge erwarteten wir 
mit Spannung das Ergebnis.“

Effizienz richtig messen
Ein besonders wichtiger Teil einer Effizienzprü-
fung ist eine effektive Ergebnisauswertung, die 
Anhaltspunkte für Verbesserungen bietet. Daher 
ist im Fragebogen für alle Antwortmöglichkeiten 
ein „angestrebter Standard“ hinterlegt, mit dem 
die tatsächlichen Antworten im Zuge der Auswer-
tung abgeglichen werden. So können Schwerpunk-
te mit hoher Abweichung vom Standard heraus-
gearbeitet und in einem Punktbewertungsmodell 
mit farblicher Kennzeichnung visualisiert werden. 
Der Grad an Antworten, die dem definierten 

Die Effizienzprüfung sollte zeigen, ob der Aufsichtsrat fit für die Zukunft ist
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SCORE (IN % VOM SOLLWERT)

Standard für effiziente Aufsichtsratstätigkeit 
entsprechen, wird im Score abgebildet, der die 
erreichbare Gesamtpunktzahl in jedem Themen-
bereich in Prozent ausdrückt (siehe obige Abbil-
dung). Mit einem Score zwischen 77 % und 89% 
in den einzelnen Themenbereichen erreichte der 
Aufsichtsrat der Wohnungsgenossenschaft Mar-
zahner Tor dabei gute bis sehr gute Werte.
Im Plenum wurden zu jedem Themenbereich 
die Fragen diskutiert, bei denen eine hohe Ab-
weichung vom Standard zu verzeichnen war. Im 
Ergebnis der Auswertung waren in Bezug auf die 
Arbeitsfähigkeit, die inneren Strukturen und die 
Informationsabläufe innerhalb des Aufsichtsra-
tes sowie zwischen Aufsichtsrat und Vorstand 

der Genossenschaft übereinstimmende positive 
Einschätzungen der Mitglieder des Aufsichtsrates 
festzustellen. Besonders positiv wurde die Tätig-
keit der Ausschüsse und ihrer Mitglieder bewer-
tet. „Wir waren besser als erwartet“, sagt Thomas 
Scholz. „Seit Jahren hat die Aus- und Weiterbil-
dung für alle Aufsichtsratsmitglieder einen hohen 
Stellenwert. Das Ergebnis bestätigt, dass wir uns 
auf dem richtigen Weg befinden.“
Trotz der hohen Übereinstimmung mit dem an-
gestrebten Standard in allen Themenbereichen 
gab es bei der Ergebnisauswertung eine rege 
Diskussion – ein durchaus positiver Aspekt für 
Thomas Scholz: „Das werten wir als Zeichen des 
Engagements der Mitglieder.“ Darüber hinaus bot 
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Gegründet:	 1979
Wohneinheiten:	 4.457
VE:	 5.062
Mitarbeiter:	 31
Sollmiete:	 16.691,9 T €
Bilanzsumme 2013:	 153.335 T €
Investitionen Modernisierung /  
Instandhaltung 2013:	 7.256 T €

WG MARZAHNER TOR EG

Weitere Informationen: 
www.marzahner-tor.de
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die Effizienzprüfung einzelne Ansätze zur Verbes-
serung der Tätigkeit des Gremiums, insbesondere 
bei personellen Fragen wie der Nachfolgeplanung 
im Aufsichtsrat oder dem Wissensstand darüber, 
welche relevanten Funktionen und Tätigkeiten 
Aufsichtsratsmitglieder neben ihrer Arbeit im 
Gremium der Wohnungsgenossenschaft wahr-
nehmen.

Nach der Prüfung ist vor der Prüfung
Im Nachgang zur moderierten Diskussion kam man 
im Gremium überein, dass das Erreichte eine gute 
Basis darstellt, um sich weiterzuentwickeln und zu 
verbessern. Eine straffe Organisation und die akti-
ve Mitarbeit jedes Einzelnen bilden die Grundlagen 
für eine erfolgreiche Kontrolle und Beratung des 
Vorstandes. Die derzeit gelebte Praxis zeigt, dass 
Aufsichtsrat, Vorstand und Vertreterversammlung 
gemeinsam und wirkungsvoll die Genossenschaft 
in eine gute Zukunft führen können. Ein Schwer-
punkt der Tätigkeit des Aufsichtsrates in eigener 
Sache wird darin bestehen, neue Mitglieder der 
Genossenschaft zur Mitarbeit im Gremium zu ge-
winnen. Noch mehr als bisher soll dabei auf eine 
gesunde Mischung geachtet werden, bieten doch 
Menschen aus den verschiedenen Altersstufen, 
sozialen Schichten und Berufsgruppen beste Vor-
aussetzungen für eine gute Arbeit. „Und in Zukunft 
sollten wieder mehr Frauen im Gremium mitarbei-
ten“, wünscht sich Thomas Scholz.
Die erstmalige Durchführung der Effizienzprü-
fung zusammen mit einem externen Berater und 
die dazu geführte Diskussion haben eine gute 
Grundlage für den weiteren Umgang mit Fragen 
der Tätigkeit des Aufsichtsrates und ihrer Effizienz 
geschaffen. Es liegt daher für alle Beteiligten auf 
der Hand, zu gegebener Zeit eine Wiederholung 
im Sinne einer regelmäßigen Evaluierung durch-
zuführen.  �

Mit einem Gesamtscore von 85 % liegt die Arbeit des Aufsichtsrates der Wohnungsgenos-
senschaft Marzahner Tor eG bereits auf einem guten Effizienzniveau. Dennoch zeigten 
sich bei den einzelnen Themenbereichen Unterschiede und Verbesserungsmöglichkeiten, 
die im Rahmen einer detaillierten Auswertung diskutiert wurden.

Der Vorsatz für die Zukunft: Jung und Alt, Mann und Frau sollen künftig  
nicht nur in der Genossenschaft, sondern auch im Aufsichtsrat vertreten sein

Organisation und Sitzungsablauf� 87 %

Informationsversorgung des AR� 83 %

Selbstverständnis der Mitglieder� 85 %

Kontroll- und Überwachungsfunktion� 89 %

Personelle Fragen� 77 %

 Auswertung
Soll-Antworten in den Themenbereichen

 Score
Effizienzprüfung des Aufsichtsrates der WG Marzahner Tor eG� 85 %
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Ambulant vor stationär 

Selbstständig Wohnen bis ins hohe Alter –  
eine volkswirtschaftliche Analyse
Im Rahmen einer Studie wurden exemplarisch für den Freistaat Sachsen u. a. durch den Verband  
Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG) unterschiedliche Wohn- und Versorgungsformen  
im Alter volkswirtschaftlich analysiert, um den zukünftigen Anforderungen der bedarfsgerechten  
Versorgung gerecht zu werden. Die Wohnung als Gesundheitsstandort wird damit legitimiert.

Der demografische Wandel rückt seit Jahren nicht 
nur im Freistaat Sachsen vermehrt ins Zentrum 
politischer und gesellschaftlicher Diskussionen. 
Erste Studien haben die mit dem Bevölkerungs-
rückgang einhergehende Verschiebung zugunsten 
älterer Bevölkerungsgruppen quantifiziert. Wich-
tig ist es deshalb, den zukünftigen Anforderungen 
der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung 
bis 2030 und 2050 mit einer optimalen und nach-

haltigen Verteilung der notwendigen ambulanten 
und stationären Wohn- und Versorgungsformen 
im Rahmen effektiver Städtebau-/Stadtentwick-
lungsstrategien entgegenzutreten. 
Eine genauere Untersuchung der dadurch erfor-
derlichen Wohn- und Versorgungsformen sollte 
insbesondere die volkswirtschaftlichen Implika-
tionen in den Mittelpunkt stellen. Dabei waren 
aufgrund der Bevölkerungsentwicklung folgende 
Bevölkerungsgruppen relevant: 
•	� ältere Menschen ohne Pflege SGB V, ohne Pflege 

SGB XI, ohne Demenz (z. B. der „fitte“ Rentner),
•	� ältere Menschen mit Bedarf an Pflege SGB V 

und SGB XI, ohne Demenz,
•	� ältere Menschen mit Bedarf an Pflege SGB V 

und SGB XI, mit Demenz.

Versorgungsformen: Makroökonomische 
Szenarien
In der Studie „Städtebau der Zukunft: Selbststän-
diges Wohnen bis ins hohe Alter – eine volkswirt-
schaftliche Analyse“ – die der VSWG in Koopera-
tion mit dem Gesundheitsökonomischen Zentrum 
(GÖZ) der TU Dresden und der ATB Arbeit, Tech-
nik und Bildung gemeinnützige GmbH im Auftrag 
des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
erarbeitete – standen folgende Fragestellungen 
im Fokus:
1.	�Für welche Haushalte und Zielgruppen sind wel-

che Versorgungsszenarien (Pflegeleistungen) 
in der Praxis typisch? Was kostet das und was 
bedeutet dies im Einzelfall für die Kosten der 
jeweiligen ambulanten und stationären Wohn- 
und Versorgungsformen aus Sicht des Staates 
bzw. der Sozialleistungsträger?

2.	�Was bedeuten die typischen Versorgungssze-
narien für die Entwicklung des Bedarfs 

Alexandra Brylok 
Referentin Soziales und Projekte
VSWG
Dresden

SGB V: Im Fünften Buch Sozialgesetzbuch 
sind alle Bestimmungen zur Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) zusammenge-
fasst. Das SGB V trat am 1. Januar 1989 in 
Kraft. Die GKV hat im Sinne einer Solidar-
gemeinschaft die Aufgabe, die Gesundheit 
der Versicherten zu erhalten, wiederherzu-
stellen oder ihren Gesundheitszustand zu 
bessern.
SGB XI: Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch 
enthält die Vorschriften für die Pflegever-
sicherung.
HKP: Häusliche Krankenpflege

GLOSSAR

ANZAHL LEISTUNGSEMPFÄNGER PFLEGEVERSICHERUNG IN SACHSEN (SGB XI

Zukünftiger Bedarf ambulant in 1- bzw. 2-Personen Haushalten

Zukünftiger Bedarf an vollstationärer Versorgung
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an barrierearmen Wohnungen im Rahmen des 
demografischen Wandels, wenn die stationäre 
Versorgung lediglich im bisher üblichen Umfang 
Jahr für Jahr weiter ausgebaut wird?

Ein pauschaler Vergleich zwischen häuslichem 
und stationärem Wohnen ist aufgrund der hohen 
Heterogenität wenig aussagefähig. Das Hauptau-
genmerk lag deswegen auf Leistungen im Zusam-
menhang mit Pflege und Betreuung nach dem SGB 
XI, die von den Pflegekassen vollständig oder teil-
weise getragen werden. Jedoch wurden Leistungen 
nach dem SGB V (HKP, z. B. Behandlungspflege), 
finanziert durch die zuständigen Krankenkassen, 
nicht außer Acht gelassen. Ausgehend von ver-
schiedenen Einzelfallszenarien wurde ein typi-
sches Haushaltsszenario abgeleitet und das „Ein-
kommen“ als variable Determinante dargestellt. 
Damit lässt sich ein Zukunftshaushaltsszenario 
im Sinne der Entwicklung eines makroökonomi-
schen Szenarios heute und wie es 2030/2050 in 
der jeweiligen Versorgungsform aussehen würde, 
abbilden. 

Wesentliche Resultate zu diesen Fragestellungen 
sind:
1.	�Als kostenintensivste Faktoren stellen sich die 

Betreuung von Personen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz und die Berücksichtigung der 
Kosten für Leistungen der häuslichen Kranken-
pflege nach SGB V dar.

	� Bleiben die HKP-Ausgaben unberücksichtigt 
(da der Schwerpunkt auf den Leistungen des 
SGB XI liegt und die HKP-Leistungen i. d. R. 
nur zeitlich begrenzt auftreten), ist eine sta-
tionäre Unterbringung nur in den Fällen mini-
mal kostengünstiger, in denen die betreffenden 
Personen Pflegestufe 2 mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz haben und in einem Ein-
personenhaushalt leben, unabhängig vom An-
spruch auf Grundsicherung.

	� Alle anderen Pflegestufen und Haushaltsfor-
men zeigen eine vorteilhaftere häusliche Ver-
sorgung. 

2.	�Der heutige Mindestbedarf an barrierearmen 
Wohnungen in Sachsen kann damit – allein aus 

den Zahlen für pflegebedürftige Personen – mit 
rund 93.000 Einheiten angegeben werden. Die 
Forderung nach einem weiteren Sofortausbau 
zur Schaffung von etwa insgesamt 100.000 
barrierearmen Wohnungen in Sachsen scheint 
angesichts des Interesses auch jüngerer, noch 
nicht pflegebedürftiger Personen realistisch. 
Langfristig ist mit einem weiter steigenden 
Bedarf an barrierearmen Wohnungen zu rech-
nen: Denn bis 2050 wird gemäß Status-quo-
Szenario die Anzahl der pflegebedürftigen 
Personen, die nicht stationär untergebracht 
werden können, um über 50 % steigen. Der 
Ausbau der stationären Versorgung von 2011 
(mit 45.815 Betten) bis 2050 wird dabei wie 
bisher mit einer Schaffung von 987 zusätzli-
chen Betten pro Jahr veranschlagt, was eine 
Kapazitätszunahme der stationären Versor-
gung von 2011 auf 2050 um rund 90 % (auf 
85.000 Betten) bedeutet. Sollte der Ausbau 
der stationären Versorgung jedoch geringer 
ausfallen, würde sich dementsprechend der 

VERGLEICHS DER WOHN- UND VERSORGUNGSFORMEN VOM BEDARF ZUR NACHFRAGE
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Bedarf an ambulanten barrierearmen Wohn-
formen noch weiter erhöhen.

Komplexität der Kosten
Hierbei wurde bereits mit einem durchschnittli-
chen Mietpreis von 7 €/m2 (plus Betriebskosten 
von 2,11 €/m2 und einer Servicekostenpauscha-
les von ca. 60 €/Monat) kalkuliert, um barriere- 
arme Wohnungen mit Vollwärmeschutz und 
technischen Assistenzsystemen auszustatten. 
Bei entsprechend niedrigeren Mieten ergäbe sich 
ebenfalls eine noch vorteilhaftere häusliche Ver-
sorgungssituation. 
Die Studie verdeutlicht die Komplexität der Kosten, 
die sich auf die Mietpreisgestaltung auswirken, die 
in Abhängigkeit von der Bauart des Gebäudes, des 
Gebäudealters, der Anzahl der Wohnungen im Ge-
bäude, der Vorlaufsanierung und der gewählten 
Standards variieren können – insbesondere Letz-
teres auch unter Beachtung der unterschiedlichen 
Kombination der Bereiche barrierearm, Personen-
aufzug, Vollwärmeschutz und Modularisierung 
der technischen Assistenz-systeme anhand von 
entsprechenden Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen. Die Kosten für den Umbau von Wohnungen 
in Mehrgeschossbauten liegen in Sachsen in einer 
Spannweite von ca. 20.000 bis 35.000 €/WE in Ab-
hängigkeit der Baustruktur des Gebäudes. Aus den 
Kosten für den baulichen und technischen Umbau 
von Wohnungen („mitalternde Wohnung“) lässt 
sich damit in Referenzwert von durchschnittlich 
35.000 bis 45.000 €/WE ableiten in Abhängigkeit 
der Art des technischen Assistenzsystems (funk- 
versus kabelbasiert sowie dessen modularisierten 
Funktionalitäten). 
Zahlreiche Rahmenbedingungen beeinflussen 
das Bauen, Umbauen bzw. Modernisieren häus-

licher und stationärer Wohnformen und damit 
die Preisgestaltung. Insbesondere im Bereich der 
Gesetzgebung gilt es, folgende Ebenen zu beach-
ten: öffentliches Recht, Zivilrecht (u. a. Mietrecht, 
Dienstvertragsrecht), Baurecht, Steuerrecht, Da-
tenschutzrecht, Förderrichtlinien, Heimrecht (zi-
vilrechtliche, ordnungsrechtliche und leistungs-
rechtliche Regelungen) sowie das Sozialrecht. 

Fazit
Beim Wohnen kumulieren sehr viele Themen 
und (politische) Anforderungen. Die Wohnung 
soll das Klima retten, Gesundheitsstandort sein, 
Pflegeheime ersetzen und dies alles bei möglichst 
sinkenden Mieten. 
Um diese komplexe Gemengelage und Herausfor-

derung zu lösen, ist eine stärkere Vernetzung der 
einzelnen Ressorts der lokal-, landes- und bundes-
politischen Ämter und Behörden nötig sowie eine 
ganzheitliche Betrachtung, um ressortübergrei-
fend Kompromisse zu finden und Finanzströme 
optimaler auszurichten.
Das Ergebnis der Studie ist, dass eine veränderte 
Strategie im Politikfeld „Städtebau der Zukunft: 
Selbständig wohnen bis ins hohe Alter“ gefordert 
ist, um den künftigen Herausforderungen im de-
mografischen Wandel befindlicher Gesellschaf-
ten begegnen zu können. Die Schaffung von mehr 
barrierefreiem/-armem, bezahlbarem Wohnraum 
mit integrierten Versorgungssettings für eine 
wachsende Zahl von älteren Menschen mit un-
terschiedlichen Wohnwünschen wird nicht durch 
Einzelmaßnahmen zu bewerkstelligen sein. Weder 
mit einzelnen Fördermaßnahmen noch mit der Er-
probung etlicher Modellmaßnahmen wird man zu-
künftige Anforderungen bewältigen können. Auch 
kann diese Aufgabe nicht von einzelnen Akteuren 
alleine bestritten oder allein verantwortlich von 
den traditionellen Wohnungsakteuren umgesetzt 
werden. Es bedarf in Zukunft vieler Gruppen, die 
bereichsübergreifend zusammenwirken und im 
Rahmen einer kontinuierlichen Gesamtstrategie 
an der bedarfsgerechten Weiterentwicklung der 
Wohnstrukturen für das Alter mitwirken. 
Die Studie gibt deshalb über viele Akteure hinweg 
Handlungsempfehlungen für den Gesundheits-
standort Wohnung und beweist seine Relevanz, 
die in den politischen Konzepten Eingang finden 
sollte.�

Download der Studie unter: 
www.vswg.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

BEDARF BARRIEREARMER 1- UND 2-PERSONEN-WOHNUNGEN NACH SZENARIEN
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STELLENANGEBOTE

BEKANNTMACHUNG

Buchungsschluss für Stellenanzeigen  

in der DW 9/2015 ist am 07. August 2015.

Ansprechpartnerin: Michaela Freund  

Tel. 0931 2791-777, stellenmarkt@haufe.de

ANZEIGENSCHLUSS

           

Wir sind eine innovative, stark positionierte Unternehmensgruppe in Hessen und seit über 90 Jahren fest im Markt        
etabliert. Als führendes deutsches Immobilienunternehmen mit rund 700 Mitarbeitern sowie 61.500 Wohneinheiten an 
150 Standorten suchen wir für unseren Hauptsitz in Frankfurt am Main eine/n:

Sie (m/w) sind dem Leiter der Geschäftsführung direkt un-
terstellt und führen den Personalbereich, der die komplette 
Bandbreite von Personaladministration und -entwicklung, 
Organisation bis zur Strategie umfasst. Mit Ihrem Team von 
ca. 15 Mitarbeitern tragen Sie die Verantwortung für eine 
qualitätsgerechte Personalplanung und -steuerung sowie 
die partnerschaftliche Betreuung aller Kollegen/innen. Die 
Stärkung unserer Personalmarke im kompetitiven Arbeit-
geberumfeld sowie höchste Dienstleistungsqualität stellen 
Sie nach innen und außen sicher. Setzen Sie Ihre Impulse 
und generieren signifikanten Dienstleistungs-Mehrwert.

Sollten Sie die langfristige Herausforderung suchen, ein professionelles Unternehmen weiter voranbringen zu wollen 
und Freude an der gestaltenden Verantwortung haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit Gehalts-              
vorstellung und möglichem Eintrittstermin an die dafür beauftragte Beratung:

RADTKE & ASSOCIATES Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH, z. Hd. Hr. Jens Radtke, Kaiser-Wilhelm-Ring 49, 
40545 Düsseldorf, radtke@radtke-associates.com

Sie haben ein wirtschafts-, sozial- oder rechtswissen-
schaftliches Studium mit Schwerpunkt im Bereich Per-
sonal / HR-Management erfolgreich abgeschlossen bzw. 
eine vergleichbare Qualifikation und kennen das Personal- 
und Gremienmanagement von der Pike auf. Nachweislich     
haben Sie mit Ihren ausgeprägten Soft-Skills und strate-
gischer Beratungs- und Lösungskompetenz Organisationen 
leistungsorientiert entwickelt. Sie verfügen über einen   
starken, authentischen Auftritt und ausgeprägte Führungs-
erfahrung. Als Querschnittsverantwortlicher behalten Sie 
die Unternehmensleistung immer im Blick.

Jede Woche die aktuellsten Informationen  
zur Wohnungswirtschaft

Hinterlegungsbekanntmachung

Der Beamten-Wohnungs-Verein Frankfurt am Main eG gibt bekannt, dass 
der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 am 13.07.2015 in elek
tronischer Form dem eBundesanzeiger und die Prüfungsbescheinigung 
am 13.07.2015 in elektronischer Form dem Genossenschaftsregister  
Nr.: 629 beim Amtsgericht Frankfurt am Main eingereicht worden ist.
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MIETRECHT

77	� BGB §§ 307 Abs. 1 S. 1, 307 Abs. 2 Nr. 1, 535 Abs. 1 S. 2 
Keine Schönheitsreparaturenverpflichtung des 
Mieters bei unrenoviert überlassener Wohnung

78	� BGB §§ 307 Abs. 1 S. 1, 307 Abs. 2 Nr. 1 
Schönheitsreparaturenverpflichtung als  
nicht in Einzelmaßnahmen aufspaltbare 
Rechtspflicht

78	� BGB § 557 Abs. 4  
Miethöhe und Einkommensverhält-
nisse des Mieters

WEG-RECHT

79	 �BGB §§ 824, 1004 
Kreditschädigende Behauptungen  
gegenüber einem WEG-Verwalter

79	� BGB §§ 280, 823 Abs. 2, StGB § 266  
Schädliches Zusammenwirken  
von Handwerker und Verwalter

79	� WEG §§ 14 Nr. 1, 15 Abs. 3 
Nutzung einer Eigentumswohnung  
als Naturheilpraxis

MIETRECHT INHALT

Online:  
Die Urteile können Sie als Langversion im Internet 
unter www.diewohnungswirtschaft.de/urteile 
einsehen.

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung DW Grün

Nutzung der QR-Codes:
1. �Laden Sie sich eine QR-Code-App auf Ihr SmartPhone  

(z. B. barcoo, QuickMark Barcode Scanner, i-nigma).
2. Scannen Sie den gewünschten QR-Code mit der App.
3. Viel Spaß beim Lesen!

Muster

RA Heiko Ormanschick 
Mietrecht
Blankeneser Bahnhofstraße 46, 22587 Hamburg 
Telefon: 040 866060-0 
kanzlei@ormanschick.de, www.ormanschick.de

RiAG Dr. Olaf Riecke 
WEG-Recht
Baumweg 1, 22589 Hamburg  
Telefon: 040 871683 
olaf@riecke-hamburg.de, www.riecke-hamburg.de

Fordern Sie unseren wöchentlichen  
Newsletter an:www.diewohnungswirtschaft.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und Management

BGB §§ 307 Abs. 1 S. 1, 307 Abs. 2 Nr. 1, 535 Abs. 1 S. 2 

Keine Schönheitsreparaturen- 
verpflichtung des Mieters bei  
unrenoviert überlassener Wohnung 

1. �Die formularvertragliche Überwälzung der Verpflichtung zur 
Vornahme laufender Schönheitsreparaturen einer dem Mieter 
unrenoviert oder renovierungsbedürftig überlassenen Wohnung 
hält einer Inhaltskontrolle nicht stand, sofern der Vermieter dem 
Mieter keinen angemessenen Ausgleich gewährt.

2. �Unrenoviert oder renovierungsbedürftig ist eine Wohnung 
nicht erst dann, wenn sie übermäßig stark abgenutzt oder völlig 
abgewohnt ist. Maßgeblich ist, ob die dem Mieter überlassene 
Wohnung Gebrauchsspuren aus einem vorvertraglichen Zeitraum 
aufweist, wobei solche Gebrauchsspuren außer Acht bleiben, die 
so unerheblich sind, dass sie bei lebensnaher Betrachtung nicht ins 
Gewicht fallen. 

BGH, Urteil vom 18.3.2015, VIII ZR 185/14

Bedeutung für die Praxis 
Gemessen an der Fortentwicklung der Maßstäbe für die Inhaltskont-
rolle allgemeiner Geschäftsbedingungen ist eine Formularklausel, die 
dem Mieter einer unrenoviert oder renovierungsbedürftig übergebenen 
Wohnung die Schönheitsreparaturen ohne angemessenen Ausgleich 
auferlegt, unwirksam. Denn eine solche Klausel verpflichtet den Mieter 
zur Beseitigung sämtlicher Gebrauchsspuren des Vormieters und führt - 
jedenfalls bei kundenfeindlichster Auslegung - dazu, dass der Mieter die 
Wohnung vorzeitig renovieren oder gegebenenfalls in einem besseren 
Zustand zurückgeben müsste, als er sie selbst vom Vermieter erhalten 
hat. Noch deutlicher würde die Benachteiligung des Mieters, wenn die De-
koration der Wohnung bei der Übergabe an diesen bereits so abgewohnt 
oder verbraucht ist, dass eine weitere Verschlechterung während der 
Vertragslaufzeit schon aus diesem Grund praktisch nicht mehr in Betracht 
kommt. Führt der Mieter in diesem Fall bei Vertragsbeginn eine Reno-
vierung durch, zu der er nicht verpflichtet ist, müsste er spätestens bei 
Vertragsende gleichwohl renovieren, obwohl sich die Wohnung in keinem 
schlechteren Zustand befindet, als sie ihm bei Nutzungsbeginn überlassen 
worden war. Auch diese Konstellation ist nach dem Grundsatz der kunden-
feindlichsten Auslegung zugrunde zu legen und führt zur Unwirksamkeit 
der Vornahmeklausel, weil diese dem Mieter die Verpflichtung auferlegt, 
die Wohnung gegebenenfalls in einem gegenüber dem Vertragsbeginn 
verbesserten Zustand zurückzugeben. 
Nach diesen Grundsätzen bedarf es in Fällen, in denen streitig ist, ob die 
Wohnung dem Mieter bei Vertragsbeginn unrenoviert oder renovierungs-
bedürftig übergeben worden ist, tatrichterlicher Feststellungen. Unreno-
viert oder renovierungsbedürftig ist eine Wohnung nicht erst dann, wenn 
sie übermäßig stark abgenutzt oder gar völlig abgewohnt ist. Maßgeblich 
ist, ob die dem Mieter überlassene Wohnung Gebrauchsspuren aus einem 
vorvertraglichen Zeitraum aufweist. Auf eine Abgrenzung zwischen einer 
nicht renovierten und einer renovierungsbedürftigen Wohnung kommt 
es dabei nicht an, weil beide Begriffe Mieträume mit Gebrauchsspuren 
beschreiben und die Grenze fließend ist. Um vorvertragliche Abnutz- 

RECHT
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BGB § 557 Abs. 4  

Miethöhe und Einkommensverhältnisse des Mieters
Mietvertragliche Vereinbarungen, die die Höhe der Miete für preisfreien Wohnraum von den Einkommensverhältnissen des Mieters  
abhängig machen, sind – auch nach Beendigung einer öffentlichen Förderung – gemäß § 557 Abs. 4 BGB unwirksam.

LG Berlin, Beschluss vom 26.3.2015, 67 S 77/15

Bedeutung für die Praxis 
Zwar steht es den Mietvertragsparteien gemäß § 557 Abs. 2 BGB frei, 
künftige Änderungen der Miethöhe als Staffelmiete nach § 557a BGB 
oder als Indexmiete nach § 557b BGB zu vereinbaren. Die Rechtsvor-
gängerin der Klägerin hat aber mit der Beklagten weder eine Staffel- 
noch eine Indexmiete vereinbart. Auch liegen für die streitgegenständ-
liche Erhöhung die Voraussetzungen des § 557 Abs. 3 BGB nicht vor, 
wonach der Vermieter - von den Fällen der § 557 Abs. 1 und 2 BGB 
abgesehen - Mieterhöhungen nur nach Maßgabe der §§ 558 bis 560 
BGB verlangen kann. Nach § 557 Abs. 4 BGB ist eine von § 557 Abs. 
1-3 BGB abweichende Vereinbarung unwirksam. Umfasst sind davon 
solche Abreden, die die formellen oder materiellen Voraussetzungen 
für eine Mieterhöhung abändern. Gemessen daran ist die getroffene 
Vereinbarung unwirksam. Denn sie ändert in dem von der Klägerin 

verstandenen Sinne die formellen und materiellen Voraussetzungen für 
eine Mieterhöhung zum Nachteil der Beklagten ab. Eine künftige - und 
zudem eo ipso eintretende - Erhöhung der Miete wegen einer Verän-
derung der Einkommensverhältnisse des Mieters sehen § 557 Abs. 2 
und 3 BGB nicht vor. Deshalb konnte eine entsprechende Erhöhungs-
möglichkeit von den Mietvertragsparteien auch nach Abschluss des 
Mietvertrages weder ausdrücklich noch konkludent nach § 557 Abs. 1 
BGB wirksam vereinbart werden. Unbedenklich wäre es allein gewesen, 
wenn die Beklagte während des Bestehens des Mietverhältnisses einer 
Mieterhöhung auf den von der Klägerin nunmehr verlangten Mietzins 
zugestimmt hätte. An einer derartigen Vereinbarung aber fehlt es. 

RA Heiko Ormanschick, Hamburg

ungs- und Gebrauchsspuren zu beseitigen und damit eine „renovierte“ 
Wohnung zu übergeben, muss der Vermieter die Mieträume bei Vertrags-
beginn nicht stets komplett frisch renovieren. Im Einzelfall kann die 
Vornahme geringer Auffrischungsarbeiten genügen. Nach dem Grundsatz 
von Treu und Glauben bleiben überdies Abnutzungs- und Gebrauchs-
spuren außer Acht, die so unerheblich sind, dass sie bei lebensnaher 
Betrachtung nicht ins Gewicht fallen. Es kommt letztlich darauf an, ob die 
überlassenen Mieträume den Gesamteindruck einer renovierten Wohnung 
vermitteln. Es ist Sache des Mieters, darzulegen und im Bestreitensfall 
zu beweisen, dass die Wohnung bereits bei Mietbeginn unrenoviert oder 
renovierungsbedürftig war. 

RA Heiko Ormanschick, Hamburg

BGB §§ 307 Abs. 1 S. 1, 307 Abs. 2 Nr. 1 

Schönheitsreparaturenverpflichtung  
als nicht in Einzelmaßnahmen  
aufspaltbare Rechtspflicht 

Die Pflicht zur Vornahme von Schönheitsreparaturen ist, soweit sie 
dem Mieter im Mietvertrag auferlegt ist, eine einheitliche, nicht in Ein-
zelmaßnahmen aufspaltbare Rechtspflicht mit der Folge, dass die Un-
wirksamkeit der einen Einzelaspekt dieser einheitlichen Rechtspflicht 
betreffenden Formularbestimmung in der gebotenen Gesamtschau der 
Regelung zur Unwirksamkeit der gesamten Vornahmeklausel führt. 

BGH, Urteil vom 18.3.2015, VIII ZR 21/13

Bedeutung für die Praxis 
Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH halten als allgemeine Ge-
schäftsbedingungen anzusehende vorformulierte Vertragsklauseln,  
die dem Mieter die Verpflichtung zur Vornahme der Schönheitsreparatu-
ren übertragen, der Inhaltskontrolle nach den §§ 307 ff. BGB nur stand, 
wenn und soweit die in der Vornahmeklausel enthaltenen Renovierungs-
fristen nicht unveränderbar sind, sondern durch ihre flexible Gestaltung 
Raum lassen, den konkreten Renovierungsbedarf der angesprochenen 
Mieträume zu berücksichtigen, so dass die genannten Fristen letztlich nur 
den Charakter einer Richtlinie oder unverbindlichen Orientierungshilfe 
haben. Die im vorliegenden Fall maßgebliche Bestimmung des Mietver-
trags, der die Abwälzung der Malerarbeiten an Wänden und Decken auf 
den Mieter betrifft, ist eine den Mieter unangemessen benachteiligende 
Regelung, da diese Klausel eine bedarfsorientierte Einschränkung der 
Renovierungsverpflichtung nicht enthält, sondern sich in einer starren 
Fristenregelung erschöpft. In der gebotenen Gesamtbetrachtung führt 
dies dazu, dass die Abwälzung der Schönheitsreparaturverpflichtung auf 
den Mieter insgesamt unangemessen und damit unwirksam ist. Kon-
kretisierungen der Schönheitsreparaturverpflichtung hinsichtlich ihres 
gegenständlichen und zeitlichen Umfangs sowie ihrer Ausführungsart 
sind inhaltlich derart eng mit der Verpflichtung selbst verknüpft, dass 
diese bei einer Beschränkung der Unwirksamkeit auf die unzulässige 
Ausführungsmodalität inhaltlich umgestaltet und mit einem anderen 
Inhalt aufrechterhalten würde; eine solche inhaltliche Umgestaltung 
der Vornahmepflicht widerspräche dem Verbot der geltungserhaltenden 
Reduktion unangemessener formularvertraglicher Regelungen. Dies gilt 
auch, wenn die inhaltliche Ausgestaltung der einheitlichen Pflicht - wie 
im Streitfall - in verschiedenen, sprachlich voneinander unabhängigen 
Klauseln geregelt ist.

RA Heiko Ormanschick, Hamburg
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BGB §§ 824, 1004

Kreditschädigende Behauptungen  
gegenüber einem WEG-Verwalter 

Auch wenn ein Wohnungseigentümer im Rahmen einer Eigentümer-
versammlung nicht direkt behauptet, dass er beweisen könne, die 
Verwaltung habe von Handwerksunternehmen, die im Rahmen der 
Sanierungsarbeiten für die Gemeinschaft tätig waren, Provisionen 
erhalten und behalten, sondern nur die Frage stellte, ob denn Provi-
sionen geflossen seien mit dem Zusatz „und wenn ich eine eides-
stattliche Versicherung von Handwerkern habe?“, so stellt dies eine 
zu unterlassende kreditschädigende Tatsachenbehauptung dar.

LG Hamburg, Urteil vom 12.8.2014, 307 O 376/13

Bedeutung für die Praxis 
Verwalter müssen sich nicht sanktionslos jede Unterstellung strafbarer 
Handlungen gefallen lassen. Die Entscheidung ist zwar nicht von dem 
nach § 43 Nr. 3 WEG (der ist nach h.M. sehr weit auszulegen!) zuständigen 
Amtsgericht entschieden worden, sondern von einer Mietekammer (ZK 7) 
des LG Hamburg, dennoch ist das Ergebnis richtig. 
Die zweite Frage des Eigentümers enthielt eine kreditschädigende un-
zutreffende Behauptung. Das reine „Nehmen von Provisionen“ ist dann 
unschädlich, wenn dies offen geschieht und die Beträge der Gemeinschaft 
sofort weitergeleitet werden. § 266 StGB ist nur bei verdeckten Geldflüs-
sen subjektiv erfüllt.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg

WEG §§ 14 Nr. 1, 15 Abs. 3  

Nutzung einer Eigentumswohnung  
als Naturheilpraxis 

Soweit die Unterlassung einer nicht näher beschriebenen „zweck-
widrigen gewerblichen Nutzung“ verlangt wird, bestehen erhebliche 
Bedenken hinsichtlich der Bestimmtheit des Antrags. Durch ein in 
der Gemeinschaftsordnung statuiertes Einwilligungserfordernis soll 
vermieden werden, dass durch einen Wohnungseigentümer ohne 
vorherige Befassung zumindest der WEG-Verwaltung durch Aufnah-
me einer bestimmten Tätigkeit Fakten geschaffen werden.

LG München I, Urteil vom 26.1.2015, 1 S 9962/14

Bedeutung für die Praxis 
Eine Sondereigentumseinheit darf auch gewerblich genutzt werden, wenn 
hierdurch für die anderen Wohnungseigentümer keine über das in § 14 Nr. 
1 WEG bezeichnete Maß hinausgehenden Beeinträchtigungen entstehen.
Wenn eine Gemeinschaftsordnung  eine gewerbliche oder sonstige beruf-
liche Nutzung einer Wohneinheit von der schriftlichen Einwilligung des 
Verwalters abhängig macht, muss der Nutzer diese Reihenfolge (Antrag, 
Verwaltergenehmigung, gewerbliche Nutzung)  einhalten.
Oft wird das Genehmigungserfordernis nach seinem Sinn und Zweck 
dahingehend zu verstehen sein, dass es auch diejenigen Fälle umfasst, bei 
denen zweifelhaft ist, ob sie das „übliche Maß“ an Einwirkungen überstei-
gen oder nicht.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg

BGB §§ 280, 823 Abs. 2, StGB § 266 

Schädliches Zusammenwirken  
von Handwerker und Verwalter 

1. �Ein Beschluss einer Wohnungseigentümergemeinschaft über die 
Vergabe von Handwerkerleistungen ist zumindest rechtswidrig, 
wenn in ihm der genaue Umfang der Arbeiten nicht zumindest 
durch Bezugnahme auf ein bestimmtes Angebot Beschlussinhalt 
geworden ist.

2. �Ein Beschluss einer Wohnungseigentümergemeinschaft über die 
Vergabe von Handwerkerleistungen ist zumindest rechtswidrig, 
wenn in ihm davon die Rede ist, dass der „derzeit“ günstigste 
Anbieter den Auftrag bekommen soll, ohne dass festgehalten 
ist, bis wann günstigere Angebote zu dem selben Leistungsinhalt 
eingeholt werden sollen.

3. �Solche Beschlüsse berechtigen den Verwalter nicht, mit dem 
Handwerker einen Werkvertrag zu schließen, nach dem 50 % des 
Werklohns an eine UG als Vorschuss zu zahlen sind.

4. �Der Werkvertrag zu Lasten der Gemeinschaft ist unwirksam, wenn 
der beauftragte Handwerker aufgrund des familiären Nahever-
hältnisses davon weiß oder wissen muss, dass der Verwalter seine 
Befugnisse überschritten hat.

WEG-RECHT 5. �In diesem Fall ist der Verwalter verpflichtet, wegen eines schuld-
haften Verstoßes gegen seine Pflichten gem. § 280 BGB der Eigen-
tümergemeinschaft den an den Handwerker gezahlten Vorschuss 
als Schadensersatz zurückzuzahlen. Die Eigentümergemeinschaft 
muss sich nicht auf eventuelle Rückzahlungsansprüche gegen den 
Handwerker verweisen lassen.

AG Dortmund, Urteil vom 3.3.2015, 512 C 53/14

Bedeutung für die Praxis 
Vom Verwalter zu unbestimmt formulierte Beschlüsse sind zumindest 
rechtswidrig, im Einzelfall sogar nichtig, wenn sie keine durchführbare 
Regelung erkennen lassen. Formulierungen wie „Der günstigste Anbieter, 
derzeit (?)  die Fa…“ sind immer haftungsträchtig. Alle vorliegenden 
Angebote müssen zumindest den Eigentümern zur Einsicht vorgelegt 
werden. Dies gilt insbesondere für Bauverträge mit Vorkasse der Gemein-
schaft. Dies gilt speziell bei Verträgen mit einer haftungsbeschränkten 
Unternehmergesellschaft, die keine Sicherheiten gestellt hat. 
Ist für den Unternehmer die Überschreitung der Vertretungsmacht durch 
den Verwalter erkennbar, kommt es nicht einmal zu einem wirksamen 
Vertrag. Dies ist bei Interessenkollision und Begünstigung von Familien-
angehörigen naheliegend. Positive Kenntnis des Vertragspartners reicht 
immer; bloßes Kennenmüssen genügt zumindest bei sog. Evidenzfällen.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg



LETZTE SEITE / IMPRESSUM

80 8 | 2015

Der Trend zu kleineren Haushalten wird sich fortsetzen. So werden im 
Jahr 2035 nahezu 80 % aller Haushalte aus nur einer oder zwei Perso-
nen bestehen. Gleichzeitig schrumpft die Zahl der größeren Familien: 
2035 werden nur in 10,2 % aller Haushalte mindestens vier Personen  
leben. Diese Gruppe wohnt in Deutschland überwiegend im Eigentum, be-
sonders häufig im ländlichen Raum. Zugleich schreitet der demografische 

Wandel voran: Rund 44  % aller Haushalte werden 2030 Seniorenhaushalte 
(älter als 60 Jahre) sein. In dieser Gruppe ist die Eigentumsquote am höchs-
ten – Tendenz steigend. Diese Trends belegen die neuesten Prognosen des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). „Speziell im 
ländlichen Raum wird es bei der prognostizierten Entwicklung zu einem 
Überangebot an größeren Wohnungen und älteren Einfamilienhäusern 

kommen“, erklärt Dr. Jens 
Oelgemöller von Analyse & 
Konzepte. „Neue Wohnun-
gen werden zunehmend in 
Konkurrenz mit diesen Häu-
sern und Wohnungen stehen. 
Gleichzeitig suchen die un-
terschiedlichen Nachfrager-
gruppen bedarfsgerechte, 
vielfach kleinere  Wohnun-
gen. Diese Situation sollten 
Wohnungsunternehmen be-
denken, wenn sie ihren Be-
stand entwickeln.“ 
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